Baugesetzbuch

in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.8.1997 (BGBI. | S. 2141,
ber. 1998 | S. 137) zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes

vom 05.September 2006 (BGBI. | S. 2098)/ das Gesetz zur

Erleichterung von Planungsvorhaben fiir die Innenentwicklung der Stadte
veroffentlicht 08.11. 2006, in Kraft getreten am 01.01.2007

Besonderes Stadtebaurecht

Erster Teil
Stadtebauliche Sanierungsmaflinahmen

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

8§ 136 (Stadtebauliche Sanierungsmalinahmen)

(1) Stadtebauliche SanierungsmalRnahmen in Stadt und Land, deren einheitli-
che Vorbereitung und ztgige Durchfiihrung im 6ffentlichen Interesse liegen,
werden nach den Vorschriften dieses Teils vorbereitet und durchgefiihrt.

(2) Stadtebauliche SanierungsmalRnahmen sind Mal3nahmen, durch die ein
Gebiet zur Behebung stadtebaulicher Missstande wesentlich verbessert oder
umgestaltet wird. Stadtebauliche Misssténde liegen vor, wenn

1. das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner
sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhaltnisse oder an die Sicherheit der in ihm woh-
nenden oder arbeitenden Menschen nicht entspricht oder

2. das Gebiet in der Erfullung der Aufgaben erheblich beeintrachtigt ist,
die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen.

(3) Bei der Beurteilung, ob in einem stadtischen oder landlichen Gebiet stad-
tebauliche Misssténde vorliegen, sind insbesondere zu beriicksichtigen

1. die Wohn- und Arbeitsverhaltnisse oder die Sicherheit der in dem Ge-
biet wohnenden oder arbeitenden Menschen in Bezug auf

a. die Belichtung, Besonnung und Belliftung der Wohnungen und
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Arbeitsstétten,

b. die bauliche Beschaffenheit von Gebduden, Wohnungen und
Arbeitsstatten,

c. die Zugéanglichkeit der Grundstucke,

d. die Auswirkungen einer vorhandenen Mischung von Wohn- und
Arbeitsstatten,

e. die Nutzung von bebauten und unbebauten Flachen nach Art,
Malfd und Zustand,

f. die Einwirkungen, die von Grundstiicken, Betrieben, Einrich-
tungen oder Verkehrsanlagen ausgehen, insbesondere durch
Larm, Verunreinigungen und Erschitterungen,

g. die vorhandene Erschlieung;

2. die Funktionsfahigkeit des Gebiets in Bezug auf

a) den flieBenden und ruhenden Verkehr,

b) die wirtschaftliche Situation und Entwicklungsfahigkeit des Ge-
biets unter Berticksichtigung seiner Versorgungsfunktion im
Verflechtungsbereich,

c) die infrastrukturelle ErschlieBung des Gebiets, seine Ausstat-
tung mit Grinflachen, Spiel- und Sportplatzen und mit Anlagen
des Gemeinbedarfs, insbesondere unter Berticksichtigung der
sozialen und kulturellen Aufgaben dieses Gebiets im Verflech-

tungsbereich.

(4) Stadtebauliche Sanierungsmafl3nahmen dienen dem Wohl der Allgemein-
heit. Sie sollen dazu beitragen, dass

1. die bauliche Struktur in allen Teilen des Bundesgebiets nach den sozi-
alen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen
entwickelt wird,

2. die Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur unterstiitzt wird,

3. die Siedlungsstruktur den Erfordernissen des Umweltschutzes, den
Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen der Be-

volkerung und der Bevélkerungsentwicklung entspricht oder

4. die vorhandenen Ortsteile erhalten, erneuert und fortentwickelt wer-
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den, die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbilds verbessert und
den Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung getragen wird.

Die offentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander
gerecht abzuwéagen.

§ 137 (Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen)

Die Sanierung soll mit den Eigentiimern, Mietern, Pachtern und sonstigen Be-
troffenen mdoglichst friihzeitig erdrtert werden. Die Betroffenen sollen zur Mit-

wirkung bei der Sanierung und zur Durchfiihrung der erforderlichen baulichen
MalRnahmen angeregt und hierbei im Rahmen des Mdglichen beraten werden.

§ 138 (Auskunftspflicht)

(1) Eigentimer, Mieter, Pachter und sonstige zum Besitz oder zur Nutzung ei-
nes Grundstiicks, Gebaudes oder Gebaudeteils Berechtigte sowie ihre Beauf-
tragten sind verpflichtet, der Gemeinde oder ihren Beauftragten Auskunft tber
die Tatsachen zu erteilen, deren Kenntnis zur Beurteilung der Sanierungsbe-
durftigkeit eines Gebiets oder zur Vorbereitung oder Durchfihrung der Sanie-
rung erforderlich ist. An personenbezogenen Daten kdnnen insbesondere An-
gaben der Betroffenen Uber ihre persdnlichen Lebensumstande im wirtschaft-
lichen und sozialen Bereich, namentlich Uber die Berufs-, Erwerbs- und Fami-
lienverhaltnisse, das Lebensalter, die Wohnbediirfnisse, die sozialen Verflech-
tungen sowie Uber die értlichen Bindungen, erhoben werden.

(2) Die nach Absatz 1 erhobenen personenbezogenen Daten dirfen nur zu
Zwecken der Sanierung verwendet werden. Wurden die Daten von einem Be-
auftragten der Gemeinde erhoben, dirfen sie nur an die Gemeinde weiterge-
geben werden; die Gemeinde darf die Daten an andere Beauftragte im Sinne
des § 157 sowie an die hohere Verwaltungsbehdrde weitergeben, so weit dies
zu Zwecken der Sanierung erforderlich ist. Nach Aufhebung der férmlichen
Festlegung des Sanierungsgebiets sind die Daten zu lI6schen. So weit die er-
hobenen Daten fir die Besteuerung erforderlich sind, diirfen sie an die Fi-
nanzbehdrden weitergegeben werden.

(3) Die mit der Erhebung der Daten Beauftragten sind bei Aufnahme ihrer T&-
tigkeit nach MaRRgabe des Absatzes 2 zu verpflichten. lhre Pflichten bestehen
nach Beendigung ihrer Téatigkeit fort.

(4) Verweigert ein nach Absatz 1 Auskunftspflichtiger die Auskunft, ist § 208
Satz 2 bis 4 Uber die Androhung und Festsetzung eines Zwangsgelds ent-
sprechend anzuwenden. Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche
Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehdrigen der Ge-
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fahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz iber
Ordnungswidrigkeiten aussetzen wirde.

§ 139 (Beteiligung und Mitwirkung 6ffentlicher Aufgabentrager)

(1) Der Bund, einschlief3lich seiner Sondervermdgen, die Lander, die Gemein-
deverbande und die sonstigen Kdrperschaften, Anstalten und Stiftungen des
offentlichen Rechts sollen im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben die
Vorbereitung und Durchflihrung von stadtebaulichen Sanierungsmafinahmen
unterstutzen.

(2) 84 Abs. 2 und § 4a Abs. 1 bis 4 und 6 sind bei der Vorbereitung und
Durchfuhrung der Sanierung auf Behdrden und sonstige Trager offentlicher
Belange sinngemal anzuwenden. Die Trager o6ffentlicher Belange haben die
Gemeinde auch tiber Anderungen ihrer Absichten zu unterrichten.

(3) Ist eine Anderung von Zielen und Zwecken der Sanierung oder von MaR-
nahmen und Planungen der Trager offentlicher Belange, die aufeinander ab-

gestimmt wurden, beabsichtigt, haben sich die Beteiligten unverziglich mit-
einander ins Benehmen zu setzen.

Zweiter Abschnitt

Vorbereitung und Durchfihrung

§ 140 (Vorbereitung)

Die Vorbereitung der Sanierung ist Aufgabe der Gemeinde; sie umfasst
1. die vorbereitenden Untersuchungen,
2. die formliche Festlegung des Sanierungsgebiets,
3. die Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung,

4. die stadtebauliche Planung; hierzu gehort auch die Bauleitplanung o-
der eine Rahmenplanung, so weit sie fur die Sanierung erforderlich ist,

5. die Erdrterung der beabsichtigten Sanierung,
6. die Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplans,

7. einzelne Ordnungs- und Baumafinahmen, die vor einer férmlichen
Festlegung des Sanierungsgebiets durchgefihrt werden.
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§ 141 (Vorbereitende Untersuchungen)

(1) Die Gemeinde hat vor der férmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets
die vorbereitenden Untersuchungen durchzufiihren oder zu veranlassen, die
erforderlich sind, um Beurteilungsunterlagen zu gewinnen tber die Notwen-
digkeit der Sanierung, die sozialen, strukturellen und stadtebaulichen Verhalt-
nisse und Zusammenhange sowie die anzustrebenden allgemeinen Ziele und
die Durchfuhrbarkeit der Sanierung im Allgemeinen. Die vorbereitenden Un-
tersuchungen sollen sich auch auf nachteilige Auswirkungen erstrecken, die
sich fUr die von der beabsichtigten Sanierung unmittelbar Betroffenen in ihren
persdnlichen Lebensumstanden im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich vor-
aussichtlich ergeben werden.

(2) Von vorbereitenden Untersuchungen kann abgesehen werden, wenn hin-
reichende Beurteilungsunterlagen bereits vorliegen.

(3) Die Gemeinde leitet die Vorbereitung der Sanierung durch den Beschluss
Uber den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen ein. Der Beschluss ist
ortstiblich bekann zu machen. Dabei ist auf die Auskunftspflicht nach § 138
hinzuweisen.

(4) Mit der ortsublichen Bekanntmachung des Beschlusses Uber den Beginn
der vorbereitenden Untersuchungen finden die §§ 137, 138 und 139 Uber die
Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen, die Auskunftspflicht und die Betei-
ligung und Mitwirkung offentlicher Aufgabentrager Anwendung; ab diesem
Zeitpunkt ist § 15 auf die Durchfiihrung eines Vorhabens im Sinne des § 29
Abs.1 und auf die Beseitigung einer baulichen Anlage entsprechend anzu-
wenden. Mit der formlichen Festlegung des Sanierungsgebiets wird ein Be-
scheid Uber die Zurtickstellung des Baugesuchs sowie ein Bescheid tber die
Zurlckstellung der Beseitigung einer baulichen Anlage nach Satz 1 zweiter
Halbsatz unwirksam.

§ 142 (Sanierungssatzung)

(1) Die Gemeinde kann ein Gebiet, in dem eine stadtebauliche Sanierungs-
malnahme durchgefuhrt werden soll, durch Beschluss férmlich als Sanie-
rungsgebiet festlegen (férmlich festgelegtes Sanierungsgebiet). Das Sanie-
rungsgebiet ist so zu begrenzen, dass sich die Sanierung zweckmallig durch-
fuhren lasst. Einzelne Grundstlicke, die von der Sanierung nicht betroffen
werden, kbnnen aus dem Gebiet ganz oder teilweise ausgenommen werden.

(2) Ergibt sich aus den Zielen und Zwecken der Sanierung, dass Flachen au-
Rerhalb des formlich festgelegten Sanierungsgebiets

1. fur Ersatzbauten oder Ersatzanlagen zur raumlich zusammenhéangen-
den Unterbringung von Bewohnern oder Betrieben aus dem formlich
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festgelegten Sanierungsgebiet oder

2. fur die durch die Sanierung bedingten Gemeinbedarfs- oder Folgeein-
richtungen

in Anspruch genommen werden muissen (Ersatz- und Ergénzungsgebiete),
kann die Gemeinde geeignete Gebiete fur diesen Zweck férmlich festlegen.
Fur die formliche Festlegung und die sich aus ihr ergebenden Wirkungen sind
die fur formlich festgelegte Sanierungsgebiete geltenden Vorschriften anzu-
wenden.

(3) Die Gemeinde beschliel3t die formliche Festlegung des Sanierungsgebiets
als Satzung (Sanierungssatzung). In der Sanierungssatzung ist das Sanie-
rungsgebiet zu bezeichnen. Bei dem Beschluss Uber die Sanierungssatzung
ist zugleich durch Beschluss die Frist festzulegen, in der die Sanierung durch-
gefuhrt werden soll; die Frist soll 15 Jahre nicht Uberschreiten. Kann die Sa-
nierung nicht innerhalb der Frist durchgefuhrt werden, kann die Frist durch
Beschluss verlangert werden.

(4) In der Sanierungssatzung ist die Anwendung der Vorschriften des Dritten
Abschnitts auszuschliel3en, wenn sie fir die Durchfiihrung der Sanierung nicht
erforderlich ist und die Durchfihrung hierdurch voraussichtlich nicht erschwert
wird (vereinfachtes Sanierungsverfahren); in diesem Fall kann in der Sanie-
rungssatzung auch die Genehmigungspflicht nach § 144 insgesamt, nach §
144 Abs. 1 oder § 144 Abs. 2 ausgeschlossen werden.

§ 143 (Bekanntmachung der Sanierungssatzung, Sanierungsvermerk)

(1) Die Gemeinde hat die Sanierungssatzung ortsiiblich bekannt zu machen.
Sie kann auch ortstiblich bekannt machen, dass eine Sanierungssatzung be-
schlossen worden ist; 8 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.
In der Bekanntmachung nach den Satzen 1 und 2 ist - aul3er im vereinfachten
Sanierungsverfahren - auf die Vorschriften des Dritten Abschnitts hinzuwei-
sen. Mit der Bekanntmachung wird die Sanierungssatzung rechtsverbindlich.

(2) Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die rechtsverbindliche Sanierungs-
satzung mit und hat hierbei die von der Sanierungssatzung betroffenen
Grundsticke einzeln aufzufiihren. Das Grundbuchamt hat in die Grundbticher
dieser Grundstiicke einzutragen, dass eine Sanierung durchgefuhrt wird (Sa-
nierungsvermerk). 8 54 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. Die Satze
1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn in der Sanierungssatzung die Genehmi-
gungspflicht nach § 144 Abs. 2 ausgeschlossen ist.
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§ 144 (Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgange)

(1) Im férmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedtrfen der schriftlichen Ge-
nehmigung der Gemeinde

1. diein 8§ 14 Abs. 1 bezeichneten Vorhaben und sonstigen Malinahmen;

2. Vereinbarungen, durch die ein schuldrechtliches Vertragsverhaltnis
Uber den Gebrauch oder die Nutzung eines Grundstlcks, Gebaudes
oder Gebdaudeteils auf bestimmte Zeit von mehr als einem Jahr einge-
gangen oder verlangert wird.

(2) Im formlich festgelegten Sanierungsgebiet bedurfen der schriftlichen Ge-
nehmigung der Gemeinde

1. die rechtsgeschaftliche VerduRerung eines Grundstiicks und die Be-
stellung und VerduRRerung eines Erbbaurechts;

2. die Bestellung eines das Grundstiick belastenden Rechts; dies gilt
nicht fur die Bestellung eines Rechts, das mit der Durchfihrung von
BaumafRnahmen im Sinne des § 148 Abs. 2 im Zusammenhang steht;

3. ein schuldrechtlicher Vertrag, durch den eine Verpflichtung zu einem
der in Nummer 1 oder 2 genannten Rechtsgeschéfte begriindet wird;
ist der schuldrechtliche Vertrag genehmigt worden, gilt auch das in
Ausflihrung dieses Vertrags vorgenommene dingliche Rechtsgeschaft
als genehmigt;

4. die Begriindung, Anderung oder Aufhebung einer Baulast;

5. die Teilung eines Grundstticks.
(3) Die Gemeinde kann fur bestimmte Falle die Genehmigung fur das formlich
festgelegte Sanierungsgebiet oder Teile desselben allgemein erteilen; sie hat
dies ortsuiblich bekanntzumachen.
(4) Keiner Genehmigung bedirfen

1. Vorhaben und Rechtsvorgange, wenn die Gemeinde oder der Sanie-

rungstrager fur das Treuhandvermdgen als Vertragsteil oder Eigenti-

mer beteiligt ist;

2. Rechtsvorgange nach Absatz 2 Nr.1 bis 3 zum Zwecke der Vorweg-
nahme der gesetzlichen Erbfolge;

3. Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 1, die vor der formlichen Festlegung des
Sanierungsgebiets baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben
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nach Absatz 1 Nr. 1, von denen die Gemeinde nach Mal3gabe des
Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausfiihrung vor
dem Inkrafttreten der Veranderungssperre héatte begonnen werden
durfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortfihrung einer bisher
ausgelbten Nutzung;

4. Rechtsvorgdnge nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2, die Zwecken der
Landesverteidigung dienen;

5. der rechtsgeschéftliche Erwerb eines in ein Verfahren im Sinne des 8
38 einbezogenen Grundstiicks durch den Bedarfstrager.

8 145 (Genehmigung)

(1) Die Genehmigung wird durch die Gemeinde erteilt; § 22 Abs. 5 Satz 2 bis
5 ist entsprechend anzuwenden. Ist eine baurechtliche Genehmigung oder an
ihrer Stelle eine baurechtliche Zustimmung erforderlich, wird die Genehmi-
gung durch die Baugenehmigungsbehérde im Einvernehmen mit der Gemein-
de erteilt. Im Fall des Satzes 2 ist Gber die Genehmigung innerhalb von zwei
Monaten nach Eingang des Antrags bei der Baugenehmigungsbehérde zu
entscheiden; 8 22 Abs. 5 Satz 3 bis 6 ist mit der Mal3gabe entsprechend an-
zuwenden, dass die Genehmigungsfrist hdchstens um zwei Monate verlangert
werden darf.

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn Grund zur Annahme be-
steht, dass das Vorhaben, der Rechtsvorgang einschlie3lich der Teilung eines
Grundsticks oder die damit erkennbar bezweckte Nutzung die Durchfiihrung
der Sanierung unmaglich machen oder wesentlich erschweren oder den Zie-
len und Zwecken der Sanierung zuwiderlaufen wirde.

(3) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die wesentliche Erschwerung da-
durch beseitigt wird, dass die Beteiligten fiir den Fall der Durchfihrung der
Sanierung fur sich und ihre Rechtsnachfolger

1. inden Fallen des § 144 Abs. 1 Nr. 1 auf Entschadigung fir die durch
das Vorhaben herbeigefiihrten Werterh6hungen sowie fur werterho-
hende Anderungen, die auf Grund der mit dem Vorhaben bezweckten
Nutzung vorgenommen werden, verzichten;

2. inden Fallen des § 144 Abs. 1 Nr. 2 oder Abs. 2 Nr. 2 oder 3 auf Ent-
schadigung fir die Aufhebung des Rechts sowie fur werterh6hende
Anderungen verzichten, die auf Grund dieser Rechte vorgenommen
werden.

(4) Die Genehmigung kann unter Auflagen, in den Féllen des § 144 Abs. 1
auch befristet oder bedingt erteilt werden. 8 51 Abs. 4 Satz 2 und 3 ist ent-
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sprechend anzuwenden. Die Genehmigung kann auch vom Abschluss eines
stadtebaulichen Vertrags abhéangig gemacht werden, wenn dadurch Versa-
gungsgrinde im Sinne des Absatzes 2 ausgeraumt werden.

(5) Wird die Genehmigung versagt, kann der Eigentiimer von der Gemeinde
die Ubernahme des Grundstiicks verlangen, wenn und so weit es ihm mit
Ricksicht auf die Durchfihrung der Sanierung wirtschaftlich nicht mehr zuzu-
muten ist, das Grundstiick zu behalten oder es in der bisherigen oder einer
anderen zulassigen Art zu nutzen. Liegen die Flachen eines land- oder forst-
wirtschaftlichen Betriebs sowohl innerhalb als auch au3erhalb des formlich
festgelegten Sanierungsgebiets, kann der Eigentiimer von der Gemeinde die
Ubernahme samtlicher Grundstiicke des Betriebs verlangen, wenn die Erfiil-
lung des Ubernahmeverlangens fiir die Gemeinde keine unzumutbare Belas-
tung bedeutet; die Gemeinde kann sich auf eine unzumutbare Belastung nicht
berufen, so weit die aul3erhalb des formlich festgelegten Sanierungsgebiets
gelegenen Grundstiicke nicht mehr in angemessenem Umfang baulich oder
wirtschaftlich genutzt werden kénnen. Kommt eine Einigung tiber die Uber-
nahme nicht zu Stande, kann der Eigentimer die Entziehung des Eigentums
an dem Grundstlick verlangen. Fir die Entziehung des Eigentums sind die
Vorschriften des Fiunften Teils des Ersten Kapitels entsprechend anzuwenden.
8§ 43 Abs. 1, 4 und 5 sowie 8§ 44 Abs. 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.

6) § 22 Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden. Ist eine Genehmigung allgemein
erteilt oder nicht erforderlich, hat die Gemeinde dartber auf Antrag eines Be-
teiligten ein Zeugnis auszustellen.

§ 146 (Durchfiihrung)

(1) Die Durchfuihrung umfasst die Ordnungsmafnahmen und die Baumal3-
nahmen innerhalb des férmlich festgelegten Sanierungsgebiets, die nach den
Zielen und Zwecken der Sanierung erforderlich sind.

(2) Auf Grundstticken, die den in § 26 Nr. 2 bezeichneten Zwecken dienen,
und auf den in 8 26 Nr. 3 bezeichneten Grundstiicken durfen im Rahmen stad-
tebaulicher Sanierungsmafinahmen einzelne Ordnungs- und Baumaflinahmen
nur mit Zustimmung des Bedarfstragers durchgefiihrt werden. Der Bedarfstra-
ger soll seine Zustimmung erteilen, wenn auch unter Berlicksichtigung seiner
Aufgaben ein Uberwiegendes offentliches Interesse an der Durchfiihrung der
Sanierungsmafinahmen besteht.

(3) Die Gemeinde kann die Durchfiihrung der Ordnungsmafnahmen und die
Errichtung oder Anderung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im
Sinne des § 148 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 auf Grund eines Vertrags ganz oder teil-
weise dem Eigentiimer Uberlassen. Ist die zligige und zweckmafRige Durch-
fuhrung der vertraglich ibernommenen MalBhahmen nach Satz 1 durch ein-
zelne Eigentimer nicht gewahrleistet, hat die Gemeinde insoweit fur die
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Durchfiihrung der Mafinahmen zu sorgen oder sie selbst zu ibernehmen.

§ 147 (Ordnungsmalnahmen)

Die Durchfuihrung der Ordnungsmaf3inahmen ist Aufgabe der Gemeinde; hier-
zu gehoren

1. die Bodenordnung einschlief3lich des Erwerbs von Grundstlicken,
2. der Umzug von Bewohnern und Betrieben,

3. die Freilegung von Grundstiicken,

4. die Herstellung und Anderung von ErschlieBungsanlagen sowie

5. sonstige Malinahmen, die notwendig sind, damit die Baumafinhahmen
durchgefihrt werden kénnen.

Als Ordnungsmaf3nahme gilt auch die Bereitstellung von Flachen und die
Durchfiihrung von MalRnahmen zum Ausgleich im Sinne des 8§ 1a Abs. 3, so
weit sie gemal § 9 Abs. 1la an anderer Stelle den Grundstiicken, auf denen
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, ganz oder teilweise zuge-
ordnet sind. Durch die Sanierung bedingte ErschlieRungsanlagen einschlief3-
lich Ersatzanlagen kénnen aulRerhalb des formlich festgelegten Sanierungs-
gebiets liegen.

§ 148 (BaumalRnahmen)
(1) Die Durchfuihrung von BaumalRnahmen bleibt den Eigentiimern tberlas-
sen, so weit die zligige und zweckmaRige Durchfiihrung durch sie gewéhrleis-

tet ist; der Gemeinde obliegt jedoch

1. fur die Errichtung und Anderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrich-
tungen zu sorgen und

2. die Durchfiihrung sonstiger BaumalRnahmen, so weit sie selbst Eigen-
timerin ist oder nicht gewéhrleistet ist, dass diese vom einzelnen Ei-
gentimer zlgig und zweckméaRig durchgefuhrt werden.

Ersatzbauten, Ersatzanlagen und durch die Sanierung bedingte Gemeinbe-
darfs- und Folgeeinrichtungen kdnnen auf3erhalb des férmlich festgelegten

Sanierungsgebiets liegen.

(2) Zu den Baumafinahmen gehéren
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1. die Modernisierung und Instandsetzung,
2. die Neubebauung und die Ersatzbauten,

3. die Errichtung und Anderung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrich-
tungen sowie

4. die Verlagerung oder Anderung von Betrieben.

Als Baumafinahmen gelten auch Mal3nahmen zum Ausgleich im Sinne des §
la Abs. 3, so weit sie auf den Grundstiicken durchgefihrt werden, auf denen
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind.

§ 149 (Kosten- und Finanzierungsubersicht)

(1) Die Gemeinde hat nach dem Stand der Planung eine Kosten- und Finan-
zierungsubersicht aufzustellen. Die Ubersicht ist mit den Kosten- und Finan-
zierungsvorstellungen anderer Trager 6ffentlicher Belange, deren Aufgaben-
bereich durch die Sanierung berthrt wird, abzustimmen und der héheren Ver-
waltungsbehdrde vorzulegen.

(2) In der Kostenlbersicht hat die Gemeinde die Kosten der Gesamtmal3nah-
me darzustellen, die ihr voraussichtlich entstehen. Die Kosten anderer Trager
offentlicher Belange fur MaRnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung
sollen nachrichtlich angegeben werden.

(3) In der Finanzierungsubersicht hat die Gemeinde ihre Vorstellungen tber
die Deckung der Kosten der Gesamtmalinahme darzulegen. Finanzierungs-
und Férderungsmittel auf anderer gesetzlicher Grundlage sowie die Finanzie-
rungsvorstellungen anderer Trager offentlicher Belange sollen nachrichtlich
angegeben werden.

(4) Die Kosten- und Finanzierungsiibersicht kann mit Zustimmung der nach
Landesrecht zustandigen Behorde auf den Zeitraum der mehrjahrigen Finanz-
planung der Gemeinde beschrankt werden. Das Erfordernis, die stadtebauli-
che Sanierungsmaf3nahme innerhalb eines absehbaren Zeitraums durchzu-
fuhren, bleibt unberthrt.

(5) Die Gemeinde und die héhere Verwaltungsbehdrde kénnen von anderen
Tragern offentlicher Belange Auskunft Uber deren eigene Absichten im férm-
lich festgelegten Sanierungsgebiet und ihre Kosten- und Finanzierungsvorstel-
lungen verlangen.

(6) Die hohere Verwaltungsbehorde kann von der Gemeinde Erganzungen

oder Anderungen der Kosten- und Finanzierungsubersicht verlangen. Sie hat
fur ein wirtschaftlich sinnvolles Zusammenwirken der Gemeinde und der ande-

Baugesetzbuch (BauGB) Stand November 2006 « Besonderes Stadtebaurecht « Seite 11 /47

(Fir angemeldete User sind BauGB- Texte mit Kennzeichnung der BauGB- Anderungen sichtbar])



ren Trager offentlicher Belange bei der Durchfiihrung ihrer MalRnahmen zu
sorgen und die Gemeinde bei der Beschaffung von Férderungsmitteln aus 6f-
fentlichen Haushalten zu untersttitzen.

§ 150 (Ersatz fiir Anderungen von Einrichtungen, die der 6ffentlichen
Versorgung dienen)

(1) Stehen in einem formlich festgelegten Sanierungsgebiet Anlagen der 6f-
fentlichen Versorgung mit Elektrizitat, Gas, Wasser, Warme, Telekommunika-
tionsdienstleistungen oder Anlagen der Abwasserwirtschaft infolge der Durch-
fihrung der Sanierung nicht mehr zur Verfigung und sind besondere Aufwen-
dungen erforderlich, die Uber das bei ordnungsgemafer Wirtschaft erforderli-
che Mal3 hinausgehen, zum Beispiel der Ersatz oder die Verlegung dieser An-
lagen, hat die Gemeinde dem Trager der Aufgabe die ihm dadurch entstehen-
den Kosten zu erstatten. Vorteile und Nachteile, die dem Trager der Aufgabe
im Zusammenhang damit entstehen, sind auszugleichen.

(2) Kommt eine Einigung Uber den Erstattungsbetrag nicht zu Stande, ent-
scheidet die hthere Verwaltungsbehorde.

§ 151 (Abgaben- und Auslagenbefreiung).

(1) Frei von Gebuhren und &hnlichen nichtsteuerlichen Abgaben sowie von
Auslagen sind Geschéfte und Verhandlungen

1. zur Vorbereitung oder Durchfiihrung von stadtebaulichen Sanierungs-
maflRnahmen,

2. zur Durchfihrung von Erwerbsvorgangen,

3. zur Grundung oder Aufldsung eines Unternehmens, dessen Ge-
schéftszweck ausschlie3lich darauf gerichtet ist, als Sanierungstrager
tatig zu werden.

(2) Liegt bei der rechtsgeschaftlichen VeraufRerung eines Grundstlicks sowie
bei der Bestellung oder Veraufierung eines Erbbaurechts der vereinbarte Ge-
genwert fur das Grundstick oder das Recht Uber dem Wert, der sich in An-
wendung des Absatzes 1 ergibt, liegt auch hierin eine wesentliche Erschwe-
rung der Sanierung im Sinne des § 145 Abs. 2. Dies gilt nicht, wenn in den
Fallen des § 154 Abs. 3 Satz 2 oder 3 die Verpflichtung zur Entrichtung des
Ausgleichsbetrags erloschen ist.

(3) Erwerbsvorgéange im Sinne von Absatz 1 Nr. 2 sind

1. der Erwerb eines Grundstiicks durch eine Gemeinde oder durch einen
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Rechtstrager im Sinne der 88 157 und 205 zur Vorbereitung oder
Durchfuhrung von stadtebaulichen SanierungsmalRnahmen. Hierzu
gehdort auch der Erwerb eines Grundstiicks zur Verwendung als Aus-
tausch- oder Ersatzland im Rahmen von stadtebaulichen Sanierungs-
maflRnahmen;

2. der Erwerb eines Grundstticks durch eine Person, die zur Vorbereitung
oder Durchfihrung von stadtebaulichen SanierungsmafRnahmen oder
zur Verwendung als Austausch- oder Ersatzland ein Grundstiick tUber-
eignet oder verloren hat. Die Abgabenbefreiung wird nur gewahrt

a) beim Erwerb eines Grundstiicks im Sanierungsgebiet, in dem
das Ubereignete oder verlorene Grundstuck liegt, bis zum Ab-
schluss der stadtebaulichen SanierungsmafRnahme,

b) in anderen Fallen bis zum Ablauf von zehn Jahren, gerechnet
von dem Zeitpunkt ab, in dem das Grundsttick Ubereignet oder
verloren wurde;

3. der Erwerb eines im férmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen
Grundstuicks, so weit die Gegenleistung in der Hingabe eines in dem-
selben Sanierungsgebiet gelegenen Grundstiicks besteht;

4. der Erwerb eines Grundstiicks, der durch die Begrindung, das Beste-
hen oder die Auflésung eines Treuhandverhaltnisses im Sinne des §
160 oder des § 161 bedingt ist.

Dritter Abschnitt
Besondere sanierungsrechtliche Vorschriften

§ 152 (Anwendungsbereich)

Die Vorschriften dieses Abschnitts sind im férmlich festgelegten Sanierungs-
gebiet anzuwenden, sofern die Sanierung nicht im vereinfachten Sanierungs-
verfahren durchgefihrt wird.

§ 153 (Bemessung von Ausgleichs- und Entschadigungsleistungen,
Kaufpreise, Umlegung)

(1) Sind auf Grund von MalRnahmen, die der Vorbereitung oder Durchflihrung
der Sanierung im formlich festgelegten Sanierungsgebiet dienen, nach den
Vorschriften dieses Gesetzbuchs Ausgleichs- oder Entschadigungsleistungen
zu gewahren, werden bei deren Bemessung Werterhéhungen, die lediglich
durch die Aussicht auf die Sanierung, durch ihre Vorbereitung oder ihre
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Durchfiihrung eingetreten sind, nur insoweit beriicksichtigt, als der Betroffene
diese Werterhohungen durch eigene Aufwendungen zulassigerweise bewirkt
hat. Anderungen in den allgemeinen Wertverhaltnissen auf dem
Grundsttcksmarkt sind zu bertcksichtigen.

(2) Liegt bei der rechtsgeschaftlichen VeraufRerung eines Grundstiicks sowie
bei der Bestellung oder VerdufRerung eines Erbbaurechts der vereinbarte Ge-
genwert fir das Grundstiick oder das Recht tiber dem Wert, der sich in An-
wendung des Absatzes 1 ergibt, liegt auch hierin eine wesentliche Erschwe-
rung der Sanierung im Sinne des § 145 Abs. 2

(3) Die Gemeinde oder der Sanierungstrager darf beim Erwerb eines Grund-
stucks keinen hoheren Kaufpreis vereinbaren, als er sich in entsprechender
Anwendung des Absatzes 1 ergibt. In den Fallen des § 144 Abs. 4 Nr. 4 und 5
darf der Bedarfstrager keinen héheren Kaufpreis vereinbaren, als er sich in
entsprechender Anwendung des Absatzes 1 ergibt.

(4) Bei der Verauf3erung nach den 88 89 und 159 Abs. 3 ist das Grundsttick
zu dem Verkehrswert zu verauf3ern, der sich durch die rechtliche und tatsach-
liche Neuordnung des formlich festgelegten Sanierungsgebiets ergibt. § 154
Abs. 5 ist dabei auf den Teil des Kaufpreises entsprechend anzuwenden, der
der durch die Sanierung bedingten Werterhéhung des Grundstiicks entspricht.

(5) Im férmlich festgelegten Sanierungsgebiet sind

1. Absatz 1 auf die Ermittlung von Werten nach 8 57 Satz 2 und im Falle
der Geldabfindung nach § 59 Abs. 2 und 4 bis 6 sowie den 88 60 und
61 Abs. 2 entsprechend anzuwenden;

2. Wertanderungen, die durch die rechtliche und tatséchliche Neuord-
nung des formlich festgelegten Sanierungsgebiets eintreten, bei der
Ermittlung von Werten nach 8§ 57 Satz 3 und 4 und im Falle des Geld-
ausgleichs nach § 59 Abs. 2 sowie den 88 60 und 61 Abs. 2 zu be-
ricksichtigen;

3. 858

nicht anzuwenden.

§ 154 (Ausgleichsbetrag des Eigentiimers)

(1) Der Eigentumer eines im foérmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelege-
nen Grundstiicks hat zur Finanzierung der Sanierung an die Gemeinde einen
Ausgleichsbetrag in Geld zu entrichten, der der durch die Sanierung bedingten
Erhdéhung des Bodenwerts seines Grundstiicks entspricht. Miteigentiimer haf-
ten als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen
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Wohnungs- und Teileigentiimer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil
heranzuziehen. Werden im férmlich festgelegten Sanierungsgebiet Erschlie-
Bungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2 hergestellt, erweitert oder verbes-
sert, sind Vorschriften Gber die Erhebung von Beitragen fir diese MalRnahmen
auf Grundstiicke im férmlich festgelegten Sanierungsgebiet nicht anzuwen-
den. Satz 3 gilt entsprechend fiir die Anwendung der Vorschrift Gber die Erhe-
bung von Kostenerstattungsbetragen im Sinne des § 135a Abs. 3.

(2) Die durch die Sanierung bedingte Erhéhung des Bodenwerts des Grund-
sticks besteht aus dem Unterschied zwischen dem Bodenwert, der sich fiir
das Grundstiick ergeben wirde, wenn eine Sanierung weder beabsichtigt
noch durchgefiihrt worden ware (Anfangswert), und dem Bodenwert, der sich
fur das Grundstiick durch die rechtliche und tatsachliche Neuordnung des
formlich festgelegten Sanierungsgebiets ergibt (Endwert).

(2a) Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmen, dass der Ausgleichsbe-
trag abweichend von Absatz 1 Satz 1 ausgehend von dem Aufwand (ohne die
Kosten seiner Finanzierung) fir die Erweiterung oder Verbesserung von Er-
schlieBungsanlagen im Sinne des 8§ 127 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 (Verkehrsanlagen)
in dem Sanierungsgebiet zu berechnen ist; Voraussetzung fir den Erlass der
Satzung sind Anhaltspunkte dafir, dass die sanierungsbedingte Erhéhung der
Bodenwerte der Grundstiicke in dem Sanierungsgebiet nicht wesentlich tber
der Halfte dieses Aufwands liegt. In der Satzung ist zu bestimmen, bis zu wel-
cher Hohe der Aufwand der Berechnung zu Grunde zu legen ist; sie darf 50
vom Hundert nicht Ubersteigen. Im Geltungsbereich der Satzung berechnet
sich der Ausgleichsbetrag fiir das jeweilige Grundstiick nach dem Verhaltnis
seiner Flache zur Gesamtflache; als Gesamtflache ist die Flache des Sanie-
rungsgebiets ohne die Flachen fur die Verkehrsanlagen zu Grunde zu legen. §
128 Abs. 1 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Der Ausgleichsbetrag ist nach Abschluss der Sanierung (88 162 und 163)
zu entrichten. Die Gemeinde kann die Ablésung im Ganzen vor Abschluss der
Sanierung zulassen; dabei kann zur Deckung von Kosten der Sanierungs-
mafl3nahme auch ein héherer Betrag als der Ausgleichsbetrag vereinbart wer-
den. Die Gemeinde soll auf Antrag des Ausgleichsbetragspflichtigen den Aus-
gleichsbetrag vorzeitig festsetzen, wenn der Ausgleichsbetragspflichtige an
der Festsetzung vor Abschluss der Sanierung ein berechtigtes Interesse hat
und der Ausgleichsbetrag mit hinreichender Sicherheit ermittelt werden kann.

(4) Die Gemeinde fordert den Ausgleichsbetrag durch Bescheid an; der Betrag
wird einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheids fallig. Vor der Fest-
setzung des Ausgleichsbetrags ist dem Ausgleichsbetragspflichtigen Gele-
genheit zur Stellungnahme und Erdrterung der fiir die Wertermittlung seines
Grundstuicks maf3geblichen Verhaltnisse sowie der nach § 155 Abs. 1 anre-
chenbaren Betrége innerhalb angemessener Frist zu geben. Der Ausgleichs-
betrag ruht nicht als 6ffentliche Last auf dem Grundsttick.
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(5) Die Gemeinde hat den Ausgleichsbetrag auf Antrag des Eigentiimers in
ein Tilgungsdarlehen umzuwandeln, sofern diesem nicht zugemutet werden
kann, die Verpflichtung bei Falligkeit mit eigenen oder fremden Mitteln zu er-
flllen. Die Darlehensschuld ist mit hochstens 6 vom Hundert jahrlich zu ver-
zinsen und mit 5 vom Hundert zuzlglich der ersparten Zinsen jahrlich zu til-
gen. Der Tilgungssatz kann im Einzelfall bis auf 1 vom Hundert herabgesetzt
werden und das Darlehen niedrig verzinslich oder zinsfrei gestellt werden,
wenn dies im 6ffentlichen Interesse oder zur Vermeidung unbilliger Harten o-
der zur Vermeidung einer von dem Ausgleichsbetragspflichtigen nicht zu ver-
tretenden Unwirtschaftlichkeit der Grundstiicksnutzung geboten ist. Die Ge-
meinde soll den zur Finanzierung der Neubebauung, Modernisierung oder In-
standsetzung erforderlichen Grundpfandrechten den Vorrang vor einem zur
Sicherung ihres Tilgungsdarlehens bestellten Grundpfandrecht einrdumen.

(6) Die Gemeinde kann von den Eigentiimern auf den nach den Abséatzen 1
bis 4 zu entrichtenden Ausgleichsbetrag Vorauszahlungen verlangen, sobald
auf dem Grundsttick eine den Zielen und Zwecken der Sanierung entspre-
chende Bebauung oder sonstige Nutzung zuldssig ist; die Absétze 1 bis 5 sind
sinngeman anzuwenden.

§ 155 (Anrechnung auf den Ausgleichsbetrag, Absehen)
(1) Auf den Ausgleichsbetrag sind anzurechnen,

1. die durch die Sanierung entstandenen Vorteile oder Bodenwerterho-
hungen des Grundstticks, die bereits in einem anderen Verfahren, ins-
besondere in einem Enteignungsverfahren beriicksichtigt worden sind;
fur Umlegungsverfahren bleibt Absatz 2 unberihrt,

2. die Bodenwerterh6hungen des Grundstlcks, die der Eigentimer zu-
lassigerweise durch eigene Aufwendungen bewirkt hat; so weit der Ei-
gentimer gemaf 8§ 146 Abs. 3 Ordnungsmaflinahmen durchgefihrt
oder Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im Sinne des § 148 Abs.
2 Satz 1 Nr. 3 errichtet oder geéandert hat, sind jedoch die ihm entstan-
denen Kosten anzurechnen,

3. die Bodenwerterhéhungen des Grundstiicks, die der Eigentiimer beim
Erwerb des Grundstiicks als Teil des Kaufpreises in einem den Vor-
schriften der Nummern 1 und 2 sowie des § 154 entsprechenden Be-
trag zulassigerweise bereits entrichtet hat.

(2) Ein Ausgleichsbetrag entfallt, wenn eine Umlegung nach Mal3gabe des §
153 Abs. 5 durchgefuhrt worden ist.

(3) Die Gemeinde kann fur das férmlich festgelegte Sanierungsgebiet oder fir
zu bezeichnende Teile des Sanierungsgebiets von der Festsetzung des Aus-
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gleichsbetrags absehen, wenn

1. eine geringfiigige Bodenwerterhéhung gutachtlich ermittelt worden ist
und

2. der Verwaltungsaufwand fur die Erhebung des Ausgleichsbetrags in
keinem Verhaltnis zu den moglichen Einnahmen steht.

Die Entscheidung nach Satz 1 kann auch getroffen werden, bevor die Sanie-
rung abgeschlossen ist.

(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall von der Erhebung des Ausgleichsbetrags
ganz oder teilweise absehen, wenn dies im 6ffentlichen Interesse oder zur
Vermeidung unbilliger Harten geboten ist. Die Freistellung kann auch vor Ab-
schluss der Sanierung erfolgen.

(5) Im Ubrigen sind die landesrechtlichen Vorschriften tiber kommunale Bei-
trage einschliellich der Bestimmungen Uber die Stundung und den Erlass
entsprechend anzuwenden.

(6) Sind dem Eigentimer Kosten der OrdnungsmalRnahmen oder Kosten fir
die Errichtung oder Anderung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im
Sinne des § 148 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 entstanden, hat die Gemeinde sie ihm zu
erstatten, so weit sie Uber den nach § 154 und Absatz 1 ermittelten Aus-
gleichsbetrag hinausgehen und die Erstattung nicht vertraglich ausgeschlos-
sen wurde.

§ 156 (Uberleitungsvorschriften zur formlichen Festlegung)

(1) Beitragspflichten fir ErschlielBungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2, die
vor der formlichen Festlegung entstanden sind, bleiben unberihrt. Entspre-
chendes qilt fir Kostenerstattungsbetrage im Sinne des § 135a Abs. 3.

(2) Hat die Umlegungsstelle vor der férmlichen Festlegung des Sanierungsge-
biets in einem Umlegungsverfahren, das sich auf Grundstiicke im Gebiet be-
zieht, den Umlegungsplan nach § 66 Abs. 1 aufgestellt oder ist eine Vorweg-
entscheidung nach 8§ 76 getroffen worden, bleibt es dabei.

(3) Hat die Enteignungsbehdrde vor der férmlichen Festlegung des Sanie-
rungsgebiets den Enteignungsbeschluss nach § 113 flr ein in dem Gebiet ge-
legenes Grundstlck erlassen oder ist eine Einigung nach § 110 beurkundet
worden, sind die Vorschriften des Ersten Kapitels weiter anzuwenden.
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§ 156a (Kosten und Finanzierung der Sanierungsmalinahme)

(1) Ergibt sich nach der Durchfihrung der stadtebaulichen Sanierungsmal3-
nahme und der Ubertragung eines Treuhandvermogens des Sanierungstré-
gers auf die Gemeinde bei ihr ein Uberschuss der bei der Vorbereitung und
Durchfiihrung der stadtebaulichen Sanierungsmaf3nahme erzielten Einnah-
men Uber die hierflr getatigten Ausgaben, so ist

dieser Uberschuss auf die Eigentimer der im Sanierungsgebiet gelegenen
Grundsticke zu verteilen. MaRgebend sind die Eigentumsverhaltnisse bei der
Bekanntmachung des Beschlusses uber die formliche Festlegung des Sanie-
rungsgebiets. Ist nach diesem Zeitpunkt das Eigentum gegen Entgelt Ubertra-
gen worden, so steht der auf das Grundstiick entfallende Anteil dem fritheren
Eigentiimer und dem Eigentiimer, der zu einem Ausgleichsbetrag nach § 154
herangezogen worden ist, je zur Halfte zu.

(2) Die auf die einzelnen Grundstiicke entfallenden Anteile des Uberschusses
sind nach dem Verhaltnis der Anfangswerte der Grundstiicke im Sinne des §
154 Abs. 2 zu bestimmen.

(3) Die Gemeinde hat bei der Errechnung des Uberschusses Zuschiisse ab-
zuziehen, die ihr oder Eigentimern aus Mitteln eines anderen offentlichen
Haushalts zur Deckung von Kosten der Vorbereitung oder Durchfihrung der
Sanierungsmafinahme gewéhrt worden sind. Im Ubrigen bestimmt sich das Ver-
fahren zur Verteilung des Uberschusses nach landesrechtlichen Regelungen.

Vierter Abschnitt

Sanierungstrager und andere Beauftragte

8 157 (Erfullung von Aufgaben fir die Gemeinde)

(1) Die Gemeinde kann sich zur Erfullung von Aufgaben, die ihr bei der Vorbe-
reitung oder Durchfiihrung der Sanierung obliegen, eines geeigneten Beauf-

tragten bedienen. Sie darf jedoch die Aufgabe,

1. stadtebauliche Sanierungsmafnahmen durchzufiihren, die der Ge-
meinde nach den 88 146 bis 148 obliegen,

2. Grundstlcke oder Rechte an ihnen zur Vorbereitung oder Durchfiih-
rung der Sanierung im Auftrag der Gemeinde zu erwerben,

3. der Sanierung dienende Mittel zu bewirtschaften,
nur einem Unternehmen (Sanierungstrager) Ubertragen, das die Vorausset-

zungen fur die Ubernahme der Aufgaben als Sanierungstrager nach § 158 er-
fallt.
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(2) Die Gemeinde soll die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Aufgaben ei-
nes fur eigene Rechnung tatigen Sanierungstrégers nicht demselben Unter-
nehmen oder einem rechtlich oder wirtschaftlich von ihm abhangigen Unter-
nehmen Ubertragen.

8 158 (Voraussetzung fur die Beauftragung als Sanierungstrager)

Dem Unternehmen koénnen die Aufgaben als Sanierungstrager nur Gbertragen
werden, wenn

1. das Unternehmen nicht selbst als Bauunternehmen tatig oder von ei-
nem Bauunternehmen abhéangig ist,

2. das Unternehmen nach seiner Geschéftstatigkeit und seinen wirt-
schaftlichen Verhdltnissen geeignet und in der Lage ist, die Aufgaben
eines Sanierungstragers ordnungsgemal zu erfillen,

3. das Unternehmen, sofern es nicht bereits kraft Gesetzes einer jahrli-
chen Prifung seiner Geschaftstatigkeit und seiner wirtschaftlichen
Verhaltnisse unterliegt, sich einer derartigen Prifung unterworfen hat
oder unterwirft,

4. die zur Vertretung berufenen Personen sowie die leitenden Angestell-
ten die erforderliche geschéftliche Zuverlassigkeit besitzen.

§ 159 (Erfullung der Aufgaben als Sanierungstrager)

(1) Der Sanierungstrager erfullt die ihm von der Gemeinde Ubertragenen Auf-
gaben nach § 157 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 im eigenen Namen fiir Rechnung
der Gemeinde als deren Treuhander oder im eigenen Namen fir eigene
Rechnung. Die ihm von der Gemeinde Ubertragene Aufgabe nach § 157 Abs.
1 Satz 2 Nr. 3 erflllt er im eigenen Namen fur Rechnung der Gemeinde als
deren Treuhander. Der Sanierungstrager hat der Gemeinde auf Verlangen
Auskunft zu erteilen.

(2) Die Gemeinde und der Sanierungstrager legen mindestens die Aufgaben,
die Rechtsstellung, in der sie der Sanierungstrager zu erfullen hat, eine von
der Gemeinde hierflr zu entrichtende angemessene Vergitung und die Be-
fugnis der Gemeinde zur Erteilung von Weisungen durch schriftlichen Vertrag
fest. Der Vertrag bedarf nicht der Form des § 311b Abs. 1 des Burgerlichen
Gesetzbuchs. Er kann von jeder Seite nur aus wichtigem Grund gekundigt
werden.

(3) Der Sanierungstrager ist verpflichtet, die Grundstiicke, die er nach Uber-
tragung der Aufgabe zur Vorbereitung oder Durchflihrung der Sanierung er-
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worben hat, nach MaRRgabe des § 89 Abs. 3 und 4 und unter Beachtung der
Weisungen der Gemeinde zu verauf3ern. Er hat die Grundstiicke, die er nicht
verauf3ert hat, der Gemeinde anzugeben und auf ihr Verlangen an Dritte oder
an sie zu verauliern.

(4) Ist in dem von dem Erwerber an den Sanierungstrager entrichteten Kauf-
preis ein Betrag enthalten, der nach den 88 154 und 155 vom Eigentimer zu
tragen ware, hat der Sanierungstrager diesen Betrag an die Gemeinde abzu-
fuhren oder mit ihr zu verrechnen. In den Fallen des § 153 Abs. 4 Satz 2 hat
der Sanierungstrager Anspriche aus dem Darlehen auf Verlangen entweder
an die Gemeinde abzutreten und empfangene Zinsen und Tilgungen an sie
abzufuihren oder sie mit ihr zu verrechnen.

(5) Der Sanierungstrager hat fur die Grundstiicke, deren Eigentiimer er bleibt,
an die Gemeinde Ausgleichsbetrage nach MaRRgabe der 88 154 und 155 zu
entrichten.

(6) Kuindigt die Gemeinde im Falle der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens -
ber das Vermdgen des fur eigene Rechnung téatigen Sanierungstragers den
mit diesem geschlossenen Vertrag, kann sie vom Insolvenzverwalter verlan-
gen, ihr die im férmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundst-
cke, die der Sanierungstrager nach Ubertragung der Aufgaben zur Vorberei-
tung oder Durchfiihrung der Sanierung erworben hat, gegen Erstattung der
vom Sanierungstrager erbrachten Aufwendungen zu tbereignen. Der Insol-
venzverwalter ist verpflichtet, der Gemeinde ein Verzeichnis dieser Grundsti-
cke zu Ubergeben. Die Gemeinde kann ihren Anspruch nur binnen sechs Mo-
naten nach Ubergabe des Grundstiicksverzeichnisses geltend machen. Im
Ubrigen haftet die Gemeinde den Glaubigern von Verbindlichkeiten aus der
Durchfuhrung der Ordnungsmal3nahmen wie ein Blrge, so weit sie aus dem
Vermogen des Sanierungstragers im Insolvenzverfahren keine vollstéandige
Befriedigung erlangt haben.

(7)(weggefallen)

8 160 (Treuhandvermégen)

(1) Ist dem Sanierungstrager eine Aufgabe als Treuhander der Gemeinde -
bertragen, erflillt er sie mit einem Treuhandvermoégen in eigenem Namen fur
Rechnung der Gemeinde. Der Sanierungstrager erhalt von der Gemeinde fir
den Rechtsverkehr eine Bescheinigung uber die Ubertragung der Aufgabe als
Treuhander. Er soll bei Erfullung der Aufgabe seinem Namen einen das Treu-
handverhaltnis kennzeichnenden Zusatz hinzufiigen.

(2) Der als Treuhénder tatige Sanierungstrager hat das in Erflllung der Auf-

gabe gebildete Treuhandvermdgen getrennt von anderem Vermégen zu ver-
walten.
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(3) Zum Treuhandvermdgen gehdoren die Mittel, die die Gemeinde dem Sanie-
rungstrager zur Erfillung der Aufgabe zur Verfigung stellt. Zum Treuhand-
vermdégen gehort auch, was der Sanierungstrager mit Mitteln des Treuhand-
vermoégens oder durch ein Rechtsgeschéft, das sich auf das Treuhandvermo-
gen bezieht, oder auf Grund eines zum Treuhandvermégen gehdrenden
Rechts oder als Ersatz fur die Zerstérung, Beschadigung oder Entziehung ei-
nes zum Treuhandvermdgen gehdrenden Gegenstands erwirbt.

(4) Die Gemeinde gewabhrleistet die Erfullung der Verbindlichkeiten, fur die der
Sanierungstrager mit dem Treuhandvermogen haftet. Mittel, die der Sanie-
rungstrager darlehensweise von einem Dritten erhalt, gehdren nur dann zum
Treuhandvermégen, wenn die Gemeinde der Darlehensaufnahme schriftlich
zugestimmt hat. Das Gleiche gilt fiir eigene Mittel, die der Sanierungstrager
einbringt.

(5) Grundstiicke im férmlich festgelegten Sanierungsgebiet, die der Sanie-
rungstrager vor oder nach Ubertragung der Aufgabe mit Mitteln, die nicht zum
Treuhandvermdgen gehoren, oder unter Hergabe von eigenem Austauschland
erworben hat, hat er auf Verlangen der Gemeinde gegen Ersatz seiner Auf-
wendungen in das Treuhandvermogen zu tberfihren. Dabei sind als Grund-
stlickswerte die Werte zu bertcksichtigen, die sich in Anwendung des § 153
Abs. 1 ergeben.

(6) Der als Treuh&nder tatige Sanierungstrager hat der Gemeinde nach Been-
digung seiner Tatigkeit Rechenschaft abzulegen. Er hat nach Beendigung sei-
ner Tatigkeit das Treuhandvermdgen einschliel3lich der Grundstiicke, die er
nicht verauRert hat, auf die Gemeinde zu tibertragen. Von der Ubertragung an
haftet die Gemeinde anstelle des Sanierungstréagers fir die noch bestehenden
Verbindlichkeiten, fur diedieser mit dem Treuhandvermdgen gehaftet hat.

(7) Der Sanierungstrager darf vor der Ubertragung nach Absatz 6 die
Grundsticke des Treuhandvermdgens, die er unter Hergabe von entspre-
chendem nicht zum Treuhandvermédgen gehdrendem eigenem Austauschland
oder mindestens zwei Jahre, bevor ihm die Gemeinde einen mit der Sanie-
rung zusammenhangenden Auftrag erteilt hat, erworben und in das Treuhand-
vermdégen Uberflhrt hat, in sein eigenes Vermégen zuriick Uberfiihren. Sind
die von ihm in das Treuhandvermdgen Uberfiihrten Grundstiicke verauRRert
oder im Rahmen der Ordnungsmalf3nahmen zur Bildung neuer Grundsticke
verwendet oder sind ihre Grenzen verandert worden, kann der Sanierungstra-
ger andere Grundstlicke, die wertmafiig seinen in das Treuhandvermégen G-
berfihrten Grundstiicken entsprechen, in sein eigenes Vermdgen zurick
Uberfuhren; er bedarf hierzu der Genehmigung der Gemeinde. Er hat dem
Treuhandvermdgen den Verkehrswert der Grundstiicke zu erstatten, der sich
durch die rechtliche und tatséchliche Neuordnung des formlich festgelegten
Sanierungsgebiets ergibt.
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§ 161 (Sicherung des Treuhandvermodgens)

(1) Der Sanierungstrager haftet Dritten mit dem Treuhandvermdgen nicht fur
Verbindlichkeiten, die sich nicht auf das Treuhandvermégen beziehen.

(2) Wird in das Treuhandvermdgen wegen einer Verbindlichkeit, fur die der
Sanierungstrager nicht mit dem Treuhandvermdégen haftet, die Zwangsvoll-
streckung betrieben, kann die Gemeinde auf Grund des Treuhandverhaltnis-
ses gegen die Zwangsvollstreckung nach Mal3gabe des § 771 der Zivilpro-
zessordnung Widerspruch, der Sanierungstrager unter entsprechender An-
wendung des § 767 Abs. 1 der Zivilprozessordnung

Einwendungen geltend machen.

(3) Das Treuhandverhéltnis erlischt mit der Er6ffnung des Konkursverfahrens
Uiber das Vermogen des Sanierungstragers. Das Treuhandvermégen gehort
nicht zur Konkursmasse. Der Konkursverwalter hat das Treuhandvermdgen
auf die Gemeinde zu tbertragen und bis zur Ubertragung zu verwalten. Von
der Ubertragung an haftet die Gemeinde anstelle des Sanierungstragers fir
die Verbindlichkeiten, fiir die dieser mit dem Treuhandvermégen gehaftet hat.
Die mit der Er6ffnung des Konkursverfahrens verbundenen Rechtsfolgen tre-
ten hinsichtlich der Verbindlichkeiten nicht ein. § 418 des Birgerlichen Ge-
setzbuchs ist nicht anzuwenden.

Funfter Abschnitt
Abschluss der Sanierung
§ 162 (Aufhebung der Sanierungssatzung)
(1) Die Sanierungssatzung ist aufzuheben, wenn
1. die Sanierung durchgeflhrt ist oder
2. die Sanierung sich als undurchfiihrbar erweist oder
3. die Sanierungsabsicht aus anderen Griinden aufgegeben wird oder

4. die nach § 142 Abs. 3 Satz 3 oder 4 fur die Durchfiihrung der Sanierung
festgelegte Frist abgelaufen ist.

Sind diese Voraussetzungen nur fir einen Teil des formlich festgelegten Sa-
nierungsgebiets gegeben, ist die Satzung fir diesen Teil aufzuheben.

(2) Der Beschluss der Gemeinde, durch den die formliche Festlegung des Sa-

nierungsgebiets ganz oder teilweise aufgehoben wird, ergeht als Satzung. Die
Satzung ist ortstiblich bekanntzumachen. Die Gemeinde kann auch ortstiblich
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bekannntmachen, dass eine Satzung zur Aufhebung der formlichen Festle-
gung des Sanierungsgebiets beschlossen worden ist; 8 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5
ist entsprechend anzuwenden. Mit der Bekanntmachung wird die Satzung
rechtsverbindlich.

(3) Die Gemeinde ersucht das Grundbuchamt, die Sanierungsvermerke zu 16-
schen.

§ 163 (Fortfall von Rechtswirkungen fir einzelne Grundstiicke)

(1) Die Gemeinde kann die Sanierung fur ein Grundsttick als abgeschlossen
erklaren, wenn entsprechend den Zielen und Zwecken der Sanierung

1. das Grundstiick bebaut ist oder in sonstiger Weise genutzt wird oder
2. das Geb&ude modernisiert oder instandgesetzt ist.

Auf Antrag des Eigentiimers hat die Gemeinde die Sanierung fur das Grund-
stiick als abgeschlossen zu erklaren.

(2) Die Gemeinde kann bereits vor dem in Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt
die Durchfiihrung der Sanierung fur einzelne Grundstiicke durch Bescheid an
die Eigentimer fur abgeschlossen erkléaren, wenn die den Zielen und Zwecken
der Sanierung entsprechende Bebauung oder sonstige Nutzung oder die Mo-
dernisierung oder Instandsetzung auch ohne Gefahrdung der Ziele und Zwe-
cke der Sanierung zu einem spateren Zeitpunkt moglich ist. Ein Rechtsan-
spruch auf Abgabe der Erklarung besteht in diesem Fall nicht.

(3) Mit der Erklarung entfallt die Anwendung der 88 144, 145 und 153 fir die-
ses Grundstiick. Die Gemeinde ersucht das Grundbuchamt, den Sanierungs-
vermerk zu léschen.

§ 164 (Anspruch auf Rickubertragung)

(1) Wird die Sanierungssatzung aus den in 8 162 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 3
bezeichneten Grinden aufgehoben oder ist im Falle der Aufhebung nach §
162 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 die Sanierung nicht durchgefiihrt worden, hat der fri-
here Eigentimer eines Grundstiicks einen Anspruch gegeniiber dem jeweili-
gen Eigentimer auf Ruckubertragung dieses Grundstiicks, wenn es die Ge-
meinde oder der Sanierungstrager von ihm nach der férmlichen Festlegung
des Sanierungsgebiets zur Durchfiihrung der Sanierung freihandig oder nach
den Vorschriften dieses Gesetzbuchs ohne Hergabe von entsprechendem
Austauschland, Ersatzland oder Begriindung von Rechten der in § 101 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 bezeichneten Art erworben hatte.
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(2) Der Anspruch besteht nicht, wenn

1. das Grundstick als Baugrundstiick fur den Gemeinbedarf oder als
Verkehrs-, Versorgungs- oder Griinflache in einem Bebauungsplan
festgesetzt ist oder fur sonstige offentliche Zwecke benétigt wird oder

2. der friihere Eigentimer selbst das Grundstick im Wege der Enteig-
nung erworben hatte oder

3. der Eigentiimer mit der zweckgerechten Verwendung des Grundstiicks
begonnen hat oder

4. das Grundstick auf Grund des § 89 oder des § 159 Abs. 3 an einen
Dritten verauf3ert wurde oder

5. die Grundstiicksgrenzen erheblich veréandert worden sind.

(3) Die Ruckubertragung kann nur binnen zwei Jahren seit der Aufhebung der
Sanierungssatzung verlangt werden.

(4) Der frihere Eigentimer hat als Kaufpreis den Verkehrswert zu zahlen, den
das Grundstiick im Zeitpunkt der Rickibertragung hat.

(5) Ein Anspruch auf Ruckenteignung nach § 102 bleibt unberihrt. Die dem
Eigentimer zu gewéhrende Entschédigung nach § 103 bemisst sich nach
dem Verkehrswert des Grundstiicks, der sich auf Grund des rechtlichen und
tatsachlichen Zustands im Zeitpunkt der Aufhebung der formlichen Festlegung
ergibt.

Sechster Abschnitt
Stadtebauférderung

8 164 a (Einsatz von Stadtebaufdrderungsmitteln)

(1) Zur Deckung der Kosten der einheitlichen Vorbereitung und ztigigen
Durchfuhrung der stadtebaulichen Sanierungsmafinahme als Einheit (Ge-
samtmafinahme) werden Finanzierungs- und Forderungsmittel (Stadtebaufor-
derungsmittel) eingesetzt. Fir Malinahmen im Zusammenhang mit der Sanie-
rung, deren Finanzierung oder Férderung auf anderer gesetzlicher Grundlage
beruht, sollen die in den jeweiligen Haushaltsgesetzen zur Verfiigung gestell-
ten Finanzierungs- oder Forderungsmittel soeingesetzt werden, dass die
MalRnahmen im Rahmen der Sanierung durchgefuhrt werden kdnnen.

(2) Stadtebauforderungsmittel kdnnen eingesetzt werden fur
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1. die Vorbereitung von Sanierungsmafinahmen (§ 140),

2. die Durchfiihrung von Ordnungsmaf3nahmen nach § 147 einschlie3lich
Entschadigungen, so weit durch sie kein bleibender Gegenwert erlangt
wird; zu den Kosten der Ordnungsmaf3nahmen gehdéren nicht die per-
sonlichen oder sachlichen Kosten der Gemeindeverwaltung,

3. die Durchfuhrung von Baumaflinahmen nach § 148,

4. die Gewahrung einer angemessenen Vergitung von nach MalRgabe
dieses Gesetzes beauftragten Dritten,

5. die Verwirklichung des Sozialplans nach § 180 sowie die Gewé&hrung
eines Harteausgleichs nach § 181.

(3) Stadtebauférderungsmittel konnen flr Modernisierungs- und Instandset-
zungsmalinahmen im Sinne des § 177 eingesetzt werden. So weit nichts an-
deres vereinbart ist, gilt dies auch fur entsprechende Maflinahmen, zu deren
Durchfiihrung sich der Eigentiimer gegeniiber der Gemeinde vertraglich ver-
pflichtet hat, sowie fir dariber hinausgehende MalRnahmen, die der Erhal-
tung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung eines Gebaudes die-
nen, das wegen seiner geschichtlichen, kinstlerischen oder stadtebaulichen
Bedeutung erhalten bleiben soll.

8 164b (Verwaltungsvereinbarung)

(1) Der Bund kann zur Férderung stadtebaulicher SanierungsmafRnahmen
nach Artikel 104 a Abs. 4 des Grundgesetzes den Landern nach Mal3gabe
des jeweiligen Haushaltsgesetzes Finanzhilfen fir Investitionen der Gemein-
den und Gemeindeverbande nach einem in gleicher Weise geltenden, allge-
meinen und sachgerechten Mal3stab gewahren. Der Mal3stab und das Nahere
fur den Einsatz der Finanzhilfen werden durch Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen Bund und Landern festgelegt.

(2) Schwerpunkt fir den Einsatz solcher Finanzhilfen sind

1. die Starkung von Innenstadten und Ortsteilzentren in ihrer stadtebauli-
chen Funktion unter besonderer Beriicksichtigung des Wohnungsbaus
sowie der Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege,

2. die Wiedernutzung von Flachen, insbesondere der in Innenstadten
brachliegenden Industrie-, Konversions- oder Eisenbahnflachen, zur
Errichtung von Wohn- und Arbeitsstatten, Gemeinbedarfs- und Folge-
einrichtungen unter Berlcksichtigung ihrer funktional sinnvollen Zuord-
nung (Nutzungsmischung) sowie von umweltschonenden, kosten- und
flachensparenden Bauweisen,
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3. stadtebauliche MaRnahmen zur Behebung sozialer Missstande.

8§ 165 (Stadtebauliche EntwicklungsmalRnahmen)

(1) Stadtebauliche Entwicklungsmafinahmen in Stadt und Land, deren einheit-
liche Vorbereitung und ztigige Durchfiihrung im 6ffentlichen Interesse liegen,
werden nach den Vorschriften dieses Teils vorbereitet und durchgefuhrt.

(2) Mit stadtebaulichen Entwicklungsmal3nahmen nach Absatz 1 sollen
Ortsteile und andere Teile des Gemeindegebiets entsprechend ihrer besonde-
ren Bedeutung fur die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde
oder entsprechend der angestrebten Entwicklung des Landesgebiets oder der
Region erstmalig entwickelt oder im Rahmen einer stadtebaulichen Neuord-
nung einer neuen Entwicklung zugefuhrt werden.

(3) Die Gemeinde kann einen Bereich, in dem eine stéadtebauliche Entwick-
lungsmafinahme durchgefiihrt werden soll, durch Beschluss férmlich als stéad-
tebaulichen Entwicklungsbereich festlegen, wenn

1. die MalBnahme den Zielen und Zwecken nach Absatz 2 entspricht,

2. das Wohl der Allgemeinheit die Durchfiihrung der stadtebaulichen
EntwicklungsmafRnahme erfordert, insbesondere zur Deckung eines
erhdhten Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstéatten, zur Errichtung von
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder zur Wiedernutzung
brachliegender Flachen,

3. die mit der stadtebaulichen Entwicklungsmafinahme angestrebten Zie-
le und Zwecke durch stadtebauliche Vertrage nicht erreicht werden
kénnen oder Eigentiimer der von der MaRnahme betroffenen
Grundstucke unter entsprechender Beriicksichtigung des § 166 Abs. 3
nicht bereit sind, ihre Grundstiicke an die Gemeinde oder den von ihr
beauftragten Entwicklungstrager zu dem Wert zu verauf3ern, der sich
in Anwendung des § 169 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 4 ergibt,

4. die zugige Durchfiihrung der Malinahme innerhalb eines absehbaren
Zeitraums gewahrleistet ist.

Die offentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander
gerecht abzuwagen.

(4) Die Gemeinde hat vor der férmlichen Festlegung des stadtebaulichen Ent-
wicklungsbereichs die vorbereitenden Untersuchungen durchzufiihren oder zu
veranlassen, die erforderlich sind, um Beurteilungsunterlagen tber die Festle-
gungsvoraussetzungen nach Absatz 3 zu gewinnen. Die 88 137 bis 141 sind
entsprechend anzuwenden.
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(5) Der stadtebauliche Entwicklungsbereich ist so zu begrenzen, dass sich die
Entwicklung zweckmé&Rig durchfuhren lasst. Einzelne Grundstiicke, die von
der Entwicklung nicht betroffen werden, kénnen aus dem Bereich ganz oder
teilweise ausgenommen werden. Grundstiicke, die den in 8 26 Nr. 2 und § 35
Abs. 1 Nr. 7 bezeichneten Zwecken dienen, die in § 26 Nr. 3 bezeichneten
Grundstlicke sowie Grundsticke, fur die nach § 1 Abs. 2 des Landbeschaf-
fungsgesetzes ein Anhorungsverfahren eingeleitet worden ist, und bundesei-
gene Grundstiicke, bei denen die Absicht, sie flir Zwecke der Landesverteidi-
gung zu verwenden, der Gemeinde bekannt ist, dirfen nur mit Zustimmung
des Bedarfstragers in den stadtebaulichen Entwicklungsbereich einbezogen
werden. Der Bedarfstrager soll seine Zustimmung erteilen, wenn auch bei Be-
ricksichtigung seiner Aufgaben ein Uberwiegendes oOffentliches Interesse an
der Durchfuihrung der stadtebaulichen EntwicklungsmalRnahme besteht.

(6) Die Gemeinde beschliel3t die férmliche Festlegung des stadtebaulichen
Entwicklungsbereichs als Satzung (Entwicklungssatzung). In der Entwick-
lungssatzung ist der stadtebauliche Entwicklungsbereich zu bezeichnen.

(7) Der Entwicklungssatzung ist eine Begrindung beizufiigen. In der Begriun-
dung sind die Grinde darzulegen, die die férmliche Festlegung des entwick-
lungsbediirftigen Bereichs rechtfertigen.

(8) Der Beschluss der Entwicklungssatzung ist ortstiblich bekannt zu machen.
§ 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. In der Bekanntma-
chung nach Satz 1 ist auf die Genehmigungspflicht nach den 8§ 144, 145 und
153 Abs. 2 hinzuweisen. Mit der Bekanntmachung wird die Entwicklungssat-
zung rechtsverbindlich.

(9) Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die rechtsverbindliche Entwick-
lungssatzung mit. Sie hat hierbei die von der Entwicklungssatzung betroffenen
Grundsticke einzeln aufzufiihren. Das Grundbuchamt hat in die Grundbticher
dieser Grundstiicke einzutragen, dass eine stadtebauliche Entwicklungsmalf3-
nahme durchgefuhrt wird (Entwicklungsvermerk). § 54 Abs. 2 Satz 1 und Abs.
3 ist entsprechend anzuwenden.

8 166 (Zustandigkeit und Aufgaben)

(1) Die EntwicklungsmaRhahme wird von der Gemeinde vorbereitet und
durchgefihrt, sofern nicht nach Absatz 4 eine abweichende Regelung getrof-
fen wird. Die Gemeinde hat flr den stadtebaulichen Entwicklungsbereich ohne
Verzug Bebauungsplane aufzustellen und, so weit eine Aufgabe nicht nach
sonstigen gesetzlichen Vorschriften einem anderen obliegt, alle erforderlichen
Maflinahmen zu ergreifen, um die vorgesehene Entwicklung im stadtebauli-
chen Entwicklungsbereich zu verwirklichen.
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(2) Die Gemeinde hat die Voraussetzungen dafir zu schaffen, dass ein funkti-
onsfahiger Bereich entsprechend der beabsichtigten stadtebaulichen Entwick-
lung und Ordnung entsteht, der nach seinem wirtschaftlichen Geflige und der
Zusammensetzung seiner Bevolkerung den Zielen und Zwecken der stadte-
baulichen Entwicklungsmafl3nahme entspricht und in dem eine ordnungsge-
mafie und zweckentsprechende Versorgung der Bevoélkerung mit Gitern und
Dienstleistungen sichergestellt ist.

(3) Die Gemeinde soll die Grundsticke im stadtebaulichen Entwicklungsbe-
reich erwerben. Dabei soll sie feststellen, ob und in welcher Rechtsform die
bisherigen Eigentiimer einen spéateren Erwerb von Grundstiicken oder Rech-
ten im Rahmen des § 169 Abs. 6 anstreben. Die Gemeinde soll von dem Er-
werb eines Grundstlicks absehen, wenn

1. bei einem baulich genutzten Grundstlick die Art und das Mal3 der bau-
lichen Nutzung bei der Durchfihrung der EntwicklungsmalRnahme
nicht geandert werden sollen oder

2. der Eigentumer eines Grundstucks, dessen Verwendung nach den Zie-
len und Zwecken der stadtebaulichen Entwicklungsmafinahme be-
stimmt oder mit ausreichender Sicherheit bestimmbar ist, in der Lage
ist, das Grundstiick binnen angemessener Frist dementsprechend zu
nutzen, und er sich hierzu verpflichtet.

Erwirbt die Gemeinde ein Grundstiick nicht, ist der Eigentiimer verpflichtet, ei-
nen Ausgleichsbetrag an die Gemeinde zu entrichten, der der durch die Ent-
wicklungsmaRRnahme bedingten Erhéhung des Bodenwerts seines Grund-
stiicks entspricht.

(4) Die Vorbereitung und Durchfiihrung der Entwicklungsmafinahme kann ei-
nem Planungsverband nach 8§ 205 Abs. 4 Gbertragen werden.

§ 167 (Erfullung von Aufgaben fir die Gemeinde; Entwicklungstrager)

(1) Die Gemeinde kann sich zur Erflllung von Aufgaben, die ihr bei der Vorbe-
reitung oder Durchfiihrung der stadtebaulichen Entwicklungsmafinahme ob-
liegen, eines geeigneten Beauftragten, insbesondere eines Entwicklungstra-
gers, bedienen. § 157 Abs. 1 Satz 2 und § 158 sind entsprechend anzuwen-
den.

(2) Der Entwicklungstrager erfillt die ihm von der Gemeinde Ubertragenen

Aufgaben in eigenem Namen fur Rechnung der Gemeinde als deren Treu-

hander. § 159 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 sowie die 8§ 160 und 161 sind ent-
sprechend anzuwenden.
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(3) Der Entwicklungstrager ist verpflichtet, die Grundstiicke des Treuhandver-
mogens nach MalRgabe des 8§ 169 Abs. 5 bis 8 zu veréulern; er ist dabei an
Weisungen der Gemeinde gebunden.

§ 168 (Ubernahmeverlangen)

Der Eigentiimer eines im stadtebaulichen Entwicklungsbereich gelegenen
Grundstiicks kann von der Gemeinde die Ubernahme des Grundstiicks ver-
langen, wenn es ihm mit Ricksicht auf die Erklarung zum stadtebaulichen
Entwicklungsbereich oder den Stand der Entwicklungsmafl3nahme wirtschaft-
lich nicht mehr zuzumuten ist, das Grundstiick zu behalten oder in der bisheri-
gen oder einer anderen zulassigen Art zu nutzen. Die Vorschrift des § 145
Abs. 5 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.

8 169 (Besondere Vorschriften fur den stadtebaulichen Entwicklungsbe-
reich)

(1) Im stadtebaulichen Entwicklungsbereich sind entsprechend
anzuwenden

1. die 88 137,138 und 139 ( Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen;
Auskunftspflicht; Beteiligung und Mitwirkung 6ffentlicher Aufgabentra-

ger),
2. 8142 Abs. 2 (Ersatz- und Ergdnzungsgebiete),

3. die 88 144 und 145 (Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechts-
vorgange; Genehmigung),

4. die 88 146 bis 148(Durchfuhrung; OrdnungsmalRnahmen; Baumal3-
nahmen),

5. die 88 150 und 151 (Ersatz fur Anderungen von Einrichtungen, die der
offentlichen Versorgung dienen; Abgaben- und Auslagenbefreiung),

6. 8 153 Abs. 1 bis 3 (Bemessung von Ausgleichs- und Entschadigungs-
leistungen; Kaufpreise),

7. die 88 154 bis 156 ohne 8§ 154 Abs. 2a (Ausgleichsbetrag des Eigen-
timers; Anrechnung auf den Ausgleichsbetrag, Absehen; Uberlei-
tungsvorschriften zur férmlichen Festlegung),

8. die 88 162 bis 164 (Abschluss der MaRnahme),

9. die 88 164 a und 164 b (Einsatz von Stadtebauférderungsmitteln; Ver-
waltungsvereinbarung),

Baugesetzbuch (BauGB) Stand November 2006 « Besonderes Stadtebaurecht « Seite 29 /47

(Fir angemeldete User sind BauGB- Texte mit Kennzeichnung der BauGB- Anderungen sichtbar])



10. 8 191 (Vorschriften tGber den Verkehr mit land- und forstwirtschaftli-
chen Grundstlcken).

(2) Die Vorschriften des Vierten Teils des Ersten Kapitels tiber die Bodenord-
nung sind im stadtebaulichen Entwicklungsbereich nicht anzuwenden.

(3) Die Enteignung ist im stadtebaulichen Entwicklungsbereich ohne Bebau-
ungsplan zu Gunsten der Gemeinde oder des Entwicklungstragers zur Erful-
lung ihrer Aufgaben zulassig. Sie setzt voraus, dass der Antragsteller sich
ernsthaft um den freihdndigen Erwerb des Grundstlicks zu angemessenen
Bedingungen bemiiht hat. Die 88 85, 87, 88 und 89 Abs. 1 bis 3 sind im stad-
tebaulichen Entwicklungsbereich nicht anzuwenden.

(4) Auf land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstiicke ist 8 153 Abs. 1 mit
der Maf3gabe entsprechend anzuwenden, dass in den Gebieten, in denen sich
kein von dem innerlandwirtschaftlichen Verkehrswert abweichender Ver-
kehrswert gebildet hat, der Wert mal3gebend ist, der in vergleichbaren Fallen
im gewohnlichen Geschéftsverkehr auf dem allgemeinen Grundstiicksmarkt
dort zu erzielen ware, wo keine Entwicklungsmafinahmen vorgesehen sind.

(5) Die Gemeinde ist verpflichtet, Grundstiicke, die sie zur Durchfihrung der
Entwicklungsmalinahme freih&ndig oder nach den Vorschriften dieses Ge-
setzbuchs erworben hat, nach MaRRgabe der Absatze 6 bis 8 zu verauf3ern mit
Ausnahme der Flachen, die als Baugrundsttcke fir den Gemeinbedarf oder
als Verkehrs-, Versorgungs- oder Grunflachen in einem Bebauungsplan fest-
gesetzt sind oder fur sonstige 6ffentliche Zwecke oder als Austauschland oder
zur Entschadigung in Land bendtigt werden.

(6) Die Grundstticke sind nach ihrer Neuordnung und ErschlielBung unter Be-
ricksichtigung weiter Kreise der Bevolkerung und unter Beachtung der Ziele
und Zwecke der EntwicklungsmalRnahme an Bauwillige zu verauf3ern, die sich
verpflichten, dass sie die Grundstlicke innerhalb angemessener Frist entspre-
chend den Festsetzungen des Bebauungsplans und den Erfordernissen der
EntwicklungsmafRnahme bebauen werden. Dabei sind zunachst die friiheren
Eigentiimer zu bertcksichtigen. Auf die VeraufRerungspflicht ist 8 89 Abs. 4
anzuwenden. Zur land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung festgesetzte
Grundstucke sind Land- oder Forstwirten anzubieten, die zur Durchfihrung
der Entwicklungsmafinahme Grundstlicke Ubereignet haben oder abgeben
mussten.

(7) Die Gemeinde hat bei der Verauf3erung dafir zu sorgen, dass die Bauwilli-
gen die Bebauung in wirtschaftlich sinnvoller Aufeinanderfolge derart durch-
fihren, dass die Ziele und Zwecke der stadtebaulichen Entwicklung erreicht
werden und die Vorhaben sich in den Rahmen der Gesamtmaflinahme einord-
nen. Sie hat weiter sicherzustellen, dass die neu geschaffenen baulichen An-
lagen entsprechend den Zielen und Zwecken der stadtebaulichen Entwick-
lungsmafinahme dauerhaft genutzt werden.
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(8) Zur Finanzierung der Entwicklung ist das Grundstiick oder das Recht zu
dem Verkehrswert zu veraufRern, der sich durch die rechtliche und tatsachli-
che Neuordnung des stadtebaulichen Entwicklungsbereichs ergibt. 8§ 154 Abs.
5 ist auf den Teil des Kaufpreises entsprechend anzuwenden, der der durch
die Entwicklung bedingten Werterh6hung des Grundstiicks entspricht.

§ 170 (Sonderregelung fir Anpassungsgebiete)

Ergeben sich aus den Zielen und Zwecken der stadtebaulichen Entwick-
lungsmafinahme in einem im Zusammenhang bebauten Gebiet Mal3hahmen
zur Anpassung an die vorgesehene Entwicklung, kann die Gemeinde dieses
Gebiet in der Entwicklungssatzung formlich festlegen (Anpassungsgebiet).
Das Anpassungsgebiet ist in der Entwicklungssatzung zu bezeichnen. Die
formliche Festlegung darf erst erfolgen, wenn entsprechend § 141 vorberei-
tende Untersuchungen durchgefiihrt worden sind. In dem Anpassungsgebiet
sind neben den fir staddtebauliche EntwicklungsmalRnahmen geltenden Vor-
schriften mit Ausnahme des 8§ 166 Abs. 3 und des 8 169 Abs. 2 bis 8 die Vor-
schriften Uber stadtebauliche Sanierungsmafl3inahmen entsprechend anzu-
wenden, mit Ausnahme der 88 136, 142 und 143.

8 171 (Kosten und Finanzierung der EntwicklungsmalRnahme)

(1) Einnahmen, die bei der Vorbereitung und Durchfiihrung der Entwicklungs-
mafinahme entstehen, sind zur Finanzierung der EntwicklungsmafRnahme zu
verwenden. Ergibt sich nach der Durchfiihrung der stadtebaulichen Entwick-
lungsmaRnahme und der Ubertragung eines Treuhandvermdgens des Ent-
wicklungstragers auf die Gemeinde bei ihr ein Uberschuss der bei der Vorbe-
reitung und Durchfiihrung der stadtebaulichen Entwicklungsmafnahme erziel-
ten Einnahmen (ber die hierfur getatigten Ausgaben, so ist dieser Uberschuss
in entsprechender Anwendung des § 156a zu verteilen.

(2) Die Gemeinde hat entsprechend 8§ 149 nach dem Stand der Planung eine

Kosten- und Finanzierungsubersicht aufzustellen. Zu bertcksichtigen sind die
Kosten, die nach den Zielen und Zwecken der Entwicklung erforderlich sind.

Dritter Teil

Stadtumbau

8 171a (Stadtumbau)

(1) StadtumbaumaRnahmen in Stadt- und Ortsteilen, deren einheitliche und

zuigige Durchfiihrung im 6ffentlichen Interesse liegen, kénnen auch anstelle
von oder ergdnzend zu sonstigen MalRhahmen nach diesem Gesetzbuch nach
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den Vorschriften dieses Teils durchgefihrt werden.

(2) Stadtumbaumaf3nahmen sind MaRnahmen, durch die in von erheblichen
stadtebaulichen Funktionsverlusten betroffenen Gebieten Anpassungen zur
Herstellung nachhaltiger stadtebaulicher Strukturen vorgenommen werden.
Erhebliche stadtebauliche Funktionsverluste liegen insbesondere vor, wenn
ein dauerhaftes Uberangebot an baulichen Anlagen fiir bestimmte Nutzungen,
namentlich fir Wohnzwecke, besteht oder zu erwarten ist.

(3) StadtumbaumaRnahmen dienen dem Wohl der Allgemeinheit. Sie sollen
insbesondere dazu beitragen, dass

1. die Siedlungsstruktur den Erfordernissen der Entwicklung von Bevdlke-
rung und Wirtschaft angepasst wird,

2. die Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sowie die Umwelt verbessert wer-
den,

3. innerstadtische Bereiche gestéarkt werden,

4. nicht mehr bedarfsgerechte bauliche Anlagen einer neuen Nutzung
zugefuhrt werden,

5. einer anderen Nutzung nicht zufihrbare bauliche Anlagen zurlickge-
baut werden,

6. freigelegte FlAchen einer nachhaltigen stadtebaulichen Entwicklung
oder einer hiermit vertraglichen Zwischennutzung zugefihrt werden,

7. innerstadtische Altbaubestande erhalten werden.

§ 171b (Stadtumbaugebiet, stadtebauliches Entwicklungskonzept)

(1) Die Gemeinde legt das Gebiet, in dem Stadtumbaumaflinahmen durchge-
fuhrt werden sollen, durch Beschluss als Stadtumbaugebiet fest. Es ist in sei-
nem raumlichen Umfang so festzulegen, dass sich die Malinahmen zweck-
mafig durchfiihren lassen.

(2) Grundlage fur den Beschluss nach Absatz 1 ist ein von der Gemeinde auf-
zustellendes stadtebauliches Entwicklungskonzept, in dem die Ziele und Mal3-
nahmen (8 171a Abs. 3) im Stadtumbaugebiet schriftlich darzustellen sind. Die
offentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander ge-
recht abzuwagen.

(3) Die 88 137 und 139 sind bei der Vorbereitung und Durchfihrung der
Stadtumbaumalnahmen entsprechend anzuwenden.
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(4) Die 88 164a und 164b sind im Stadtumbaugebiet entsprechend anzuwen-
den.

§ 171c (Stadtumbauvertrag)

Die Gemeinde soll so weit erforderlich zur Umsetzung ihres stadtebaulichen
Entwicklungskonzeptes die Mdglichkeit nutzen, Stadtumbaumafl3nahmen auf
der Grundlage von stadtebaulichen Vertragen im Sinne des § 11 insbesonde-
re mit den beteiligten Eigentiimern durchzufiihren. Gegenstande der Vertrage
konnen insbesondere auch sein

1. die Durchfuhrung des Riuckbaus baulicher Anlagen innerhalb einer be-
stimmten Frist und die Kostentragung fur den Rickbau;

2. der Verzicht auf die Ausiibung von Anspriichen nach den 8§ 39 bis 44;

3. der Ausgleich von Lasten zwischen den beteiligten Eigentimern.

§ 171d (Sicherung von DurchfihrungsmalRnahmen)

(1) Die Gemeinde kann durch Satzung ein Gebiet bezeichnen, das ein festge-
legtes Stadtumbaugebiet (8 171b Abs. 1) oder Teile davon umfasst und in
dem zur Sicherung und sozialvertraglichen Durchfiihrung von Stadtumbau-
mafinahmen die in § 14 Abs. 1 bezeichneten Vorhaben und sonstigen Malf3-
nahmen der Genehmigung bedurfen.

(2) Ist der Beschluss Uber die Aufstellung einer Satzung nach Absatz 1 ge-
fasst und ortsiiblich bekannt gemacht, ist 8 15 Abs. 1 auf die Durchfiihrung
der Vorhaben und MaRnahmen im Sinne von Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden.

(3) In den Féllen des Absatzes 1 darf die Genehmigung nur versagt werden,
um einen den stadtebaulichen und sozialen Belangen Rechnung tragenden
Ablauf der Stadtumbaumafinahmen auf der Grundlage des von der Gemeinde
aufgestellten stadtebaulichen Entwicklungskonzeptes (8 171b Abs. 2) oder ei-
nes Sozialplans (§ 180) zu sichern. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn
auch unter Berucksichtigung des Allgemeinwohlsein Absehen von dem Vor-
haben oder der Mal3nhahme wirtschaftlich nicht zumutbar ist.

(4) Die 88 138, 173 und 174 sind im Gebiet der Satzung nach Absatz 1 ent-
sprechend anzuwenden.
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Vierter Teil
Soziale Stadt

§ 171e (MalRnahmen der Sozialen Stadt)

(1) Stadtebauliche MalZnahmen der Sozialen Stadt in Stadt- und Ortsteilen,
deren einheitliche und ziigige Durchfiihrung im 6ffentlichen Interesse liegen,
kénnen auch anstelle oder ergdnzend zu sonstigen MalRhahmen nach diesem
Gesetzbuch nach den Vorschriften dieses Teils durchgefiihrt werden.

(2) Stadtebauliche MaRnahmen der Sozialen Stadt sind MalRnahmen zur Sta-
bilisierung und Aufwertung von durch soziale Missstande benachteiligten
Ortsteilen oder anderen Teilen des Gemeindegebiets, in denen ein besonde-
rer Entwicklungsbedarf besteht. Soziale Misssténde liegen insbesondere vor,
wenn ein Gebiet auf Grund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situa-
tion der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt ist.
Ein besonderer Entwicklungsbedarf liegt insbesondere vor, wenn es sich um
benachteiligte innerstadtische oder innenstadtnah gelegene Gebiete oder ver-
dichtete Wohn- und Mischgebiete handelt, in denen es einer auf einander ab-
gestimmten Bundelung von investiven und sonstigen Malinahmen bedarf.

(3) Die Gemeinde legt das Gebiet, in dem die MalRnahmen durchgefihrt wer-
den sollen, durch Beschluss fest. Es ist in seinem rdumlichen Umfang so fest-
zulegen, dass sich die Malinahmen zweckméaRig durchfuhren lassen.

(4) Grundlage fur den Beschluss nach Absatz 3 ist ein von der Gemeinde un-
ter Beteiligung der Betroffenen (8 137) und der 6ffentlichen Aufgabentrager (8§
139) aufzustellendes Entwicklungskonzept, in dem die Ziele und MaRnahmen
schriftlich darzustellen sind. Das Entwicklungskonzept soll insbesondere
Maflnahmen enthalten, die der Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhalt-
nisse sowie der Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen
dienen.

(5) Bei der Erstellung des Entwicklungskonzeptes und bei seiner Umsetzung
sollen die Beteiligten in geeigneter Form einbezogen und zur Mitwirkung an-
geregt werden. Die Gemeinde soll die Beteiligten im Rahmen des Méglichen
fortlaufend beraten und unterstiitzen. Dazu kann im Zusammenwirken von
Gemeinde und Beteiligten eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden. So
weit erforderlich, soll die Gemeinde zur Verwirklichung und zur Férderung der
mit dem Entwicklungskonzept verfolgten Ziele sowie zur Ubernahme von Kos-
ten mit den Eigentiimern und sonstigen MaRnahmentragern stadtebauliche
Vertrage schlieen.

(6) Die 88 164a und 164b sind im Gebiet nach Absatz 3 entsprechend anzu-
wenden. Dabei ist 8§ 164a Abs. 1 Satz 2 Uber den Einsatz von Finanzierungs-
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und Foérdermitteln auf Grund anderer gesetzlicher Grundlage inshesondere
auch auf sonstige Malinahmen im Sinne des Absatzes 2 Satz 3 anzuwenden.

Funfter Teil - Private Initiativen
8 171f (Private Initiativen zur Stadtentwicklung, Landesrecht)

Nach Malgabe des Landesrechts kdnnen unbeschadet sonstiger Mal3nah-
men nach diesem Gesetzbuch Gebiete festgelegt werden, in denen in privater
Verantwortung standortbezogene MalRhahmen durchgefiihrt werden, die auf
der Grundlage eines mit den stadtebaulichen Zielen der Gemeinde abge-
stimmten Konzepts der Starkung oder Entwicklung von Bereichen der Innen-
stadte, Stadtteilzentren, Wohnquartiere und Gewerbezentren sowie von sons-
tigen fur die stadtebauliche Entwicklung bedeutsamen Bereichen dienen. Zur
Finanzierung der MalRnahmen und gerechten Verteilung des damit verbunde-
nen Aufwands kénnen durch Landesrecht Regelungen getroffen werden.

Sechster Teil
Erhaltungssatzung und stadtebauliche Gebote

Erster Abschnitt
Erhaltungssatzung

§ 172 (Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart von Gebieten (Er-
haltungssatzung)

(1) Die Gemeinde kann in einem Bebauungsplan oder durch eine sonstige
Satzung Gebiete bezeichnen, in denen

1. zur Erhaltung der stadtebaulichen Eigenart des Gebiets auf Grund sei-
ner stadtebaulichen Gestalt (Absatz 3),

2. zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevoélkerung (Absatz 4)
oder

3. bei stadtebaulichen Umstrukturierungen (Absatz 5)

der Riickbau, die Anderung oder die Nutzungsanderung baulicher Anlagen
der Genehmigung bedirfen. In den Fallen des Satzes 1 Nr. 1 bedarf auch die
Errichtung baulicher Anlagen der Genehmigung. Auf die Satzung ist 8 16 Abs.
2 entsprechend anzuwenden. Die Landesregierungen werden erméchtigt, fur
die Grundstiicke in Gebieten einer Satzung nach Satz 1 Nr. 2 durch Rechts-
verordnung mit einer Geltungsdauer von hdchstens finf Jahren zu bestim-
men, dass die Begrindung von Wohnungseigentum oder Teileigentum (8 1
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des Wohnungseigentumsgesetzes) an Gebauden, die ganz oder teilweise
Wohnzwecken zu dienen bestimmt sind, nicht ohnne Genehmigung erfolgen
darf. Ein solches Verbot gilt als Verbot im Sinne des 8§ 135 des Burgerlichen
Gesetzbuchs. In den Féllen des Satzes 4 ist § 22 Abs. 2 Satz 3 und 4, Abs. 6
und 8 entsprechend anzuwenden.

(2) Ist der Beschluss Uber die Aufstellung einer Erhaltungssatzung gefasst und
ortsublich bekanntgemacht, ist § 15 Abs. 1 auf die Durchfiihrung eines Vorha-
bens im Sinne des Absatzes 1 entsprechend anzuwenden.

(3) In den Fallen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 darf die Genehmigung nur ver-
sagt werden, wenn die bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang mit an-
deren baulichen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschafts-
bild pragt oder sonst von stadtebaulicher, insbhesondere geschichtlicher oder
kunstlerischer Bedeutung ist. Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen
Anlage darf nur versagt werden, wenn die stadtebauliche Gestalt des Gebiets
durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeintrachtigt wird.

(4) In den Fallen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 4 darf die Genehmi-
gung nur versagt werden, wenn die Zusammensetzung der Wohnbevdlkerung
aus besonderen stadtebaulichen Griinden erhalten werden soll. Sie ist zu er-
teilen, wenn auch unter Bertcksichtigung des Allgemeinwonhls die Erhaltung
der baulichen Anlage oder ein Absehen von der Begriindung von Wohnungs-
eigentum oder Teileigentum wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. Die Ge-
nehmigung ist ferner zu erteilen, wenn

1. die Anderung einer baulichen Anlage der Herstellung des zeitgemaRen
Ausstattungszustands einer durchschnittlichen Wohnung unter Be-
ricksichtigung der bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen
dient,

2. das Grundstiick zu einem Nachlass gehért und Wohnungseigentum
oder Teileigentum zu Gunsten von Miterben oder Verméachtnisneh-
mern begrindet werden soll,

3. das Wohnungseigentum oder Teileigentum zur eigenen Nutzung an
Familienangehorige des Eigentiimers veraulRert werden soll,

4. ohne die Genehmigung Anspriiche Dritter auf Ubertragung von Woh-
nungseigentum oder Teileigentum nicht erfillt werden kdnnen, zu de-
ren Sicherung vor dem Wirksamwerden des Genehmigungsvorbehalts
eine Vormerkung im Grundbuch eingetragen ist,

5. das Gebaude im Zeitpunkt der Antragstellung zur Begriindung von

Wohnungseigentum oder Teileigentum nicht zu Wohnzwecken genutzt
wird oder
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6. sich der Eigentumer verpflichtet, innerhalb von sieben Jahren ab der
Begrindung von Wohnungseigentum Wohnungen nur an die Mieter zu
veraufRern; eine Frist nach 8§ 577a Abs. 2 Satz 1 des Birgerlichen Ge-
setzbuchs verkirzt sich um sieben Jahre. Die Frist nach 8 577a Abs. 1
des Burgerlichen Gesetzbuchs entfallt.

In den Fallen des Satzes 3 Nr. 6 kann in der Genehmigung bestimmt werden,
dass auch die VeraufRerung von Wohnungseigentum an dem Gebaude wah-
rend der Dauer der Verpflichtung der Genehmigung der Gemeinde bedarf.
Diese Genehmigungspflicht kann auf Ersuchen der Gemeinde in das Woh-
nungsgrundbuch eingetragen werden; sie erlischt nach Ablauf der Verpflich-
tung.

(5) In den Fallen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 darf die Genehmigung nur ver-
sagt werden, um einen den sozialen Belangen Rechnung tragenden Ablauf
auf der Grundlage eines Sozialplans (8 180) zu sichern. Ist ein Sozialplan
nicht aufgestellt worden, hat ihn die Gemeinde in entsprechender Anwendung
des § 180 aufzustellen. Absatz 4 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.

§ 173 (Genehmigung, Ubernahmeanspruch)

(1) Die Genehmigung wird durch die Gemeinde erteilt. Ist eine baurechtliche
Genehmigung oder an ihrer Stelle eine baurechtliche Zustimmung erforderlich,
wird die Genehmigung durch die Baugenehmigungsbehoérde im Einvernehmen
mit der Gemeinde erteilt; im Baugenehmigungs- oder Zustimmungsverfahren
wird Uber die in 8 172 Abs. 3 bis 5 bezeichneten Belange entschieden.

(2) Wird in den Fallen des § 172 Abs. 3 die Genehmigung versagt, kann der

Eigentiimer von der Gemeinde unter den Voraussetzungen des 8 40 Abs. 2

die Ubernahme des Grundstiicks verlangen. § 43 Abs. 1, 4 und 5 sowie § 44
Abs. 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.

(3) Vor der Entscheidung tGiber den Genehmigungsantrag hat die Gemeinde
mit dem Eigentimer oder sonstigen zur Unterhaltung Verpflichteten die fur die
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu erértern. In den Fallen des § 172
Abs. 4 und 5 hat sie auch Mieter, Pachter und sonstige Nutzungsberechtigte
zu horen.

(4) Die landesrechtlichen Vorschriften, insbesondere tGber den Schutz und die
Erhaltung von Denkmalern, bleiben unberihrt.
8§ 174 (Ausnahmen)

(1) 8 172 ist nicht auf Grundstiicke anzuwenden, die den in 8 26 Nr. 2 be-
zeichneten Zwecken dienen, und auf die in 8 26 Nr. 3 bezeichneten Grundsti-
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cke.

(2) Befindet sich ein Grundstiick der in Absatz 1 bezeichneten Art im Gel-
tungsbereich einer Erhaltungssatzung, hat die Gemeinde den Bedarfstrager
hiervon zu unterrichten. Beabsichtigt der Bedarfstrager ein Vorhaben im Sinne
des § 172 Abs. 1, hat er dies der Gemeinde anzuzeigen. Der Bedarfstrager
soll auf Verlangen der Gemeinde von dem Vorhaben absehen, wenn die Vor-
aussetzungen vorliegen, die die Gemeinde berechtigen wirden, die Geneh-
migung nach § 172 zu versagen, und wenn die Erhaltung oder das Absehen
von der Errichtung der baulichen Anlage dem Bedarfstrager auch unter Be-
ricksichtigung seiner Aufgaben zuzumuten ist.

Zweiter Abschnitt
Stadtebauliche Gebote

§ 175 (Allgemeines)

(1) Beabsichtigt die Gemeinde, ein Baugebot (§ 176), ein Modernisierungs-
oder Instandsetzungsgebot (8§ 177), ein Pflanzgebot (8 178) oder ein Rick-
bau- oder Entsiegelungsgebot (8 179) zu erlassen, soll sie die Malihahme
vorher mit den Betroffenen erdrtern. Die Gemeinde soll die Eigentiumer, Mie-
ter, Pachter und sonstigen Nutzungsberechtigten im Rahmen ihrer Mdglichkei-
ten beraten, wie die Malinahme durchgefiihrt werden kann und welche Finan-
zierungsmaglichkeiten aus 6ffentlichen Kassen bestehen.

(2) Die Anordnung von Maflinahmen nach den 88 176 bis 179 setzt voraus,
dass die alsbaldige Durchfiihrung der Malinahmen aus stadtebaulichen Grin-
den erforderlich ist; bei Anordnung eines Baugebots nach § 176 kann dabei
auch ein dringender Wohnbedarf der Bevolkerung bertcksichtigt werden.

(3) Mieter, Pachter und sonstige Nutzungsberechtigte haben die Durchfiihrung
der Mafinahmen nach den 88 176 bis 179 zu dulden.

(4) Die 88 176 bis 179 sind nicht auf Grundstiicke anzuwenden, die den in §
26 Nr. 2 bezeichneten Zwecken dienen, und auf die in § 26 Nr. 3 bezeichne-
ten Grundstiicke. Liegen fir diese Grundstiicke die Voraussetzungen fir die
Anordnung eines Gebots nach den 88 176 bis 179 vor, soll auf Verlangen der
Gemeinde der Bedarfstrager die entsprechenden MalRnahmen durchfihren
oder ihre Durchfihrung dulden, so weit dadurch nicht die Erfullung seiner Auf-
gaben beeintrachtigt wird.

(5) Die landesrechtlichen Vorschriften, insbesondere tiber den Schutz und die
Erhaltung von Denkmalern, bleiben unberihrt.
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§ 176 (Baugebot)

(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans kann die Gemeinde den Eigen-
timer durch Bescheid verpflichten, innerhalb einer zu bestimmenden ange-
messenen Frist

1. sein Grundstick entsprechend den Festsetzungen des Bebauungs-
plans zu bebauen oder

2. ein vorhandenes Gebaude oder eine vorhandene sonstige bauliche
Anlage den Festsetzungen des Bebauungsplans anzupassen.

(2) Das Baugebot kann aufRerhalb der in Absatz 1 bezeichneten Gebiete, aber
innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile angeordnet werden, um un-
bebaute oder geringfligig bebaute Grundstiicke entsprechend den baurechtli-
chen Vorschriften zu nutzen oder einer baulichen Nutzung zuzuftihren, insbe-
sondere zur SchlieRung von Baulticken.

(3) Ist die Durchfuihrung des Vorhabens aus wirtschaftlichen Griinden einem
Eigentiimer nicht zuzumuten, hat die Gemeinde von dem Baugebot abzuse-
hen.

(4) Der Eigentiimer kann von der Gemeinde die Ubernahme des Grundstiicks
verlangen, wenn er glaubhaft macht, dass ihm die Durchfiihrung des Vorha-
bens aus wirtschaftlichen Griinden nicht zuzumuten ist. § 43 Abs. 1, 4 und 5
sowie § 44 Abs. 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.

(5) Ist die Durchfiihrung eines Baugebots nur mdglich, wenn zuvor eine bauli-
che Anlage oder Teile davon beseitigt werden, ist der Eigentimer mit dem
Baugebot auch zur Beseitigung verpflichtet. § 179 Abs. 2 und 3 Satz 1, § 43
Abs. 2 und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.

(6) Ist fur ein Grundstiick eine andere als bauliche Nutzung festgesetzt, sind
die Absatze 1 und 3 bis 5 entsprechend anzuwenden.

(7) Mit dem Baugebot kann die Verpflichtung verbunden werden, innerhalb ei-
ner zu bestimmenden angemessenen Frist den fir eine bauliche Nutzung des
Grundstticks erforderlichen Antrag auf Erteilung einer bauaufsichtlichen Ge-
nehmigung zu stellen.

(8) Kommt der Eigentiimer der Verpflichtung nach Absatz 7 auch nach Voll-
streckungsmafRnahmen auf Grund landesrechtlicher Vorschriften nicht nach,
kann das Enteignungsverfahren nach § 85 Abs. 1 Nr. 5 auch vor Ablauf der
Frist nach Absatz 1 eingeleitet werden.

(9) In dem Enteignungsverfahren ist davon auszugehen, dass die Vorausset-
zungen des Baugebots vorliegen; die Vorschriften Uber die Zulassigkeit der
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Enteignung bleiben unberihrt. Bei der Bemessung der Entschadigung bleiben
Werterh6hungen unberiicksichtigt, die nach Unanfechtbarkeit des Baugebots
eingetreten sind, es sei denn, dass der Eigentimer die Werterhéhungen durch
eigene Aufwendungen zulassigerweise bewirkt hat.

8 177 (Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot)

(1) Weist eine bauliche Anlage nach ihrer inneren oder auf3eren Beschaffen-
heit Missstande oder Méngel auf, deren Beseitigung oder Behebung durch
Modernisierung oder Instandsetzung mdglich ist, kann die Gemeinde die Be-
seitigung der Missstande durch ein Modernisierungsgebot und die Behebung
der Mangel durch ein Instandsetzungsgebot anordnen. Zur Beseitigung der
Missstande und zur Behebung der Mangel ist der Eigentiimer der baulichen
Anlage verpflichtet. In dem Bescheid, durch den die Modernisierung oder In-
standsetzung angeordnet wird, sind die zu beseitigenden Misssténde oder zu
behebenden Méangel zu bezeichnen und eine angemessene Frist fur die
Durchfiihrung der erforderlichen Maf3nahmen zu bestimmen.

(2) Missstande liegen insbesondere vor, wenn die bauliche Anlage nicht den
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse ent-
spricht.

(3) Mangel liegen insbesondere vor, wenn durch Abnutzung, Alterung, Witte-
rungseinfliisse oder Einwirkungen Dritter

1. die bestimmungsgemale Nutzung der baulichen Anlage nicht nur un-
erheblich beeintrachtigt wird,

2. die bauliche Anlage nach ihrer &uf3eren Beschaffenheit das Strafen-
oder Ortshild nicht nur unerheblich beeintrachtigt oder

3. die bauliche Anlage erneuerungsbedurftig ist und wegen ihrer stadte-
baulichen, insbesondere geschichtlichen oder kinstlerischen Bedeu-
tung erhalten bleiben soll.

Kann die Behebung der Mangel einer baulichen Anlage nach landesrechtli-
chen Vorschriften auch aus Griinden des Schutzes und der Erhaltung von
Baudenkmalern verlangt werden, darf das Instandsetzungsgebot nur mit Zu-
stimmung der zustéandigen Landesbehotrde erlassen werden. In dem Bescheid
Uiber den Erlass des Instandsetzungsgebots sind die auch aus Griinden des
Denkmalschutzes gebotenen Instandsetzungsmalinahmen besonders zu be-
zeichnen.

(4) Der Eigentumer hat die Kosten der von der Gemeinde angeordneten Mal3-

nahmen insoweit zu tragen, als er sie durch eigene oder fremde Mittel decken
und die sich daraus ergebenden Kapitalkosten sowie die zusatzlich entste-
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henden Bewirtschaftungskosten aus Ertragen der baulichen Anlage aufbrin-
gen kann. Sind dem Eigentiimer Kosten entstanden, die er nicht zu tragen hat,
hat die Gemeinde sie ihm zu erstatten, so weit nicht eine andere Stelle einen
Zuschuss zu ihrer Deckung gewahrt. Dies gilt nicht, wenn der Eigentimer auf
Grund anderer Rechtsvorschriften verpflichtet ist, die Kosten selbst zu tragen,
oder wenn er Instandsetzungen unterlassen hat und nicht nachweisen kann,
dass ihre Vornahme wirtschaftlich unvertretbar oder ihm nicht zuzumuten war.
Die Gemeinde kann mit dem Eigentimer den Kostenerstattungsbetrag unter
Verzicht auf eine Berechnung im Einzelfall als Pauschale in Hohe eines be-
stimmten Vomhundertsatzes der Modernisierungs- oder Instandsetzungskos-
ten vereinbaren.

(5) Der vom Eigentiimer zu tragende Kostenanteil wird nach der Durchfiihrung
der Modernisierungs- oder Instandsetzungsmafinahmen unter Bertcksichti-
gung der Ertrage ermittelt, die fir die modernisierte oder instandgesetzte bau-
liche Anlage bei ordentlicher Bewirtschaftung nachhaltig erzielt werden kon-
nen; dabei sind die mit einem Bebauungsplan, einem Sozialplan, einer stadte-
baulichen Sanierungsmafinahme oder einer sonstigen stadtebaulichen Mal3-
nahme verfolgten Ziele und Zwecke zu bericksichtigen.

§ 178 (Pflanzgebot)

Die Gemeinde kann den Eigentimer durch Bescheid verpflichten, sein Grund-
stuck innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist entsprechend
den nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplans
zu bepflanzen.

§ 179 (Ruckbau- und Entsiegelungsgebot)

(1) Die Gemeinde kann den Eigentiimer verpflichten zu dulden, dass eine
bauliche Anlage im Geltungsbereich eines Bebauungsplans ganz oder teilwei-
se beseitigt wird, wenn sie

1. den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht entspricht und ihnen
nicht angepasst werden kann oder

2. Missstande oder Mangel im Sinne des 8§ 177 Abs. 2 und 3 Satz 1 auf-
weist, die auch durch eine Modernisierung oder Instandsetzung nicht
behoben werden kdnnen.

Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend fur die sonstige Wiedernutzbarmachung von
dauerhaft nicht mehr genutzten Flachen, bei denen der durch Bebauung oder
Versiegelung beeintrachtigte Boden in seiner Leistungsfahigkeit erhalten oder
wiederhergestellt werden soll; die sonstige Wiedernutzbarmachung steht der
Beseitigung nach Satz 1 gleich. Diejenigen, fir die ein Recht an dem Grund-
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stiick oder an einem das Grundstiick belastenden Recht im Grundbuch einge-
tragen oder durch Eintragung gesichert ist, das nicht zur Nutzung berechtigt,
sollen von dem Bescheid benachrichtigt werden, wenn sie von der Beseiti-
gung betroffen werden. Unberthrt bleibt das Recht des Eigentiimers, die Be-
seitigung selbst vorzunehmen.

(2) Der Bescheid darf bei Wohnraum nur vollzogen werden, wenn im Zeitpunkt
der Beseitigung angemessener Ersatzwohnraum fir die Bewohner unter zu-
mutbaren Bedingungen zur Verfligung steht. Strebt der Inhaber von Raum,
der Gberwiegend gewerblichen oder beruflichen Zwecken dient (Geschafts-
raum), eine anderweitige Unterbringung an, soll der Bescheid nur vollzogen
werden, wenn im Zeitpunkt der Beseitigung anderer geeigneter Geschafts-
raum unter zumutbaren Bedingungen zur Verfligung steht.

(3) Entstehen dem Eigentimer, Mieter, Pachter oder sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten durch die Beseitigung Vermdgensnachteile, hat die Gemeinde an-
gemessene Entschadigung in Geld zu leisten. Der Eigentiimer kann anstelle
der Entschadigung nach Satz 1 von der Gemeinde die Ubernahme des
Grundstiicks verlangen, wenn es ihm mit Riicksicht auf das Riickbau- oder
Entsiegelungsgebot wirtschaftlich nicht mehr zuzumuten ist, das Grundstiick
zu behalten. § 43 Abs. 1, 2, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4 sind entspre-
chend anzuwenden.

Siebenter Teil
Sozialplan und Harteausgleich

§ 180 (Sozialplan)

(1) Wirken sich Bebauungspléane, stadtebauliche Sanierungsmal3nahmen,
stadtebauliche Entwicklungsmafinahmen oder Stadtumbaumalnahmen vor-
aussichtlich nachteilig auf die persdnlichen Lebensumstande der in dem Ge-
biet wohnenden oder arbeitenden Menschen aus, soll die Gemeinde Vorstel-
lungen entwickeln und mit den Betroffenen erértern, wie nachteilige Auswir-
kungen mdglichst vermieden oder gemildert werden kénnen. Die Gemeinde
hat den Betroffenen bei ihren eigenen Bemuhungen, nachteilige Auswirkun-
gen zu vermeiden oder zu mildern, zu helfen, insbesondere beim Wohnungs-
und Arbeitsplatzwechsel sowie beim Umzug von Betrieben; so weit 6ffentliche
Leistungen in Betracht kommen kdnnen, soll die Gemeinde hierauf hinweisen.
Sind Betroffene nach ihren personlichen Lebensumstanden nicht in der Lage,
Empfehlungen und anderen Hinweisen der Gemeinde zur Vermeidung von
Nachteilen zu folgen oder Hilfen zu nutzen oder sind aus anderen Grinden
weitere MaRnahmen der Gemeinde erforderlich, hat die Gemeinde geeignete
MalRnahmen zu prufen.
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(2) Das Ergebnis der Erdrterungen und Prifungen nach Absatz 1 sowie die
voraussichtlich in Betracht zu ziehenden MalRnahmen der Gemeinde und die
Mdglichkeiten ihrer Verwirklichung sind schriftlich darzustellen (Sozialplan).

(3) Steht die Verwirklichung einer DurchfiihrungsmalRnahme durch einen an-
deren als die Gemeinde bevor, kann die Gemeinde verlangen, dass der ande-
re im Einvernehmen mit ihr die sich aus Absatz 1 ergebenden Aufgaben tber-
nimmt. Die Gemeinde kann diese Aufgaben ganz oder teilweise auch selbst
Ubernehmen und dem anderen die Kosten auferlegen.

8 181 (Harteausgleich)

(1) So weit es die Billigkeit erfordert, soll die Gemeinde bei der Durchfliihrung
dieses Gesetzbuchs zur Vermeidung oder zum Ausgleich wirtschaftlicher
Nachteile - auch im sozialen Bereich - auf Antrag einen Harteausgleich in
Geld gewéhren

1. einem Mieter oder Pachter, wenn das Miet- oder Pachtverhéaltnis mit
Rucksicht auf die Durchfuihrung stéadtebaulicher Malinahmen aufgeho-
ben oder enteignet worden ist;

2. einer geklndigten Vertragspartei, wenn die Kiindigung zur Durchfih-
rung stadtebaulicher Mal3nahmen erforderlich ist; dies gilt entspre-
chend, wenn ein Miet- oder Pachtverhaltnis vorzeitig durch Vereinba-
rung der Beteiligten beendigt wird; die Gemeinde hat zu bestatigen,
dass die Beendigung des Rechtsverhaltnisses im Hinblick auf die als-
baldige Durchfiihrung der stadtebaulichen Malinahmen geboten ist;

3. einer Vertragspartei, wenn ohne Beendigung des Rechtsverhaltnisses
die vermieteten oder verpachteten Raume ganz oder teilweise vori-
bergehend unbenutzbar sind und die Gemeinde bestatigt hat, dass
dies durch die alsbaldige Durchfiihrung stadtebaulicher MaZnahmen
bedingt ist;

4. einem Mieter oder Pachter fur die Umzugskosten, die dadurch entste-
hen, dass er nach der Raumung seiner Wohnung vorubergehend an-
derweitig untergebracht worden ist und spéater ein neues Miet- oder
Pachtverhéltnis in dem Gebiet begriindet wird, sofern dies im Sozial-
plan vorgesehen ist.

Voraussetzung ist, dass der Nachteil fir den Betroffenen in seinen personli-
chen Lebensumstanden eine besondere Harte bedeutet, eine Ausgleichs- o-
der Entschadigungsleistung nicht zu gewahren ist und auch ein Ausgleich
durch sonstige MafRnahmen nicht erfolgt.
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(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden auf andere Vertragsverhaltnisse,
die zum Gebrauch oder zur Nutzung eines Grundstlicks, Gebaudes oder Ge-
baudeteils oder einer sonstigen baulichen Einrichtung berechtigen.

(3) Ein Harteausgleich wird nicht gewahrt, so weit der Antragsteller es unter-
lassen hat und unterlasst, den wirtschaftlichen Nachteil durch zumutbare
MalRnahmen, insbesondere unter Einsatz eigener oder fremder Mittel abzu-
wenden.

Achter Teil
Miet- und Pachtverhéltnisse

§ 182 (Aufhebung von Miet- oder Pachtverhdaltnissen)

(1) Erfordert die Verwirklichung der Ziele und Zwecke der Sanierung im form-
lich

festgelegten Sanierungsgebiet, der Entwicklung im stadtebaulichen Entwick-
lungsbereich oder eine MaRnahme nach den 88 176 bis 179 die Aufhebung
eines Miet- oder Pachtverhéltnisses, kann die Gemeinde das Rechtsverhéltnis
auf Antrag des Eigentimers oder im Hinblick auf ein stadtebauliches Gebot
mit einer Frist von mindestens sechs Monaten, bei einem land- oder forstwirt-
schaftlich genutzten Grundstlick nur zum Schluss eines Pachtjahres aufhe-
ben.

(2) Die Gemeinde darf ein Mietverhaltnis tber Wohnraum nur aufheben, wenn
im Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhéltnisses angemessener Ersatz-
wohnraum fir den Mieter und die zu seinem Hausstand gehérenden Personen
zu zumutbaren Bedingungen zur Verfigung steht. Strebt der Mieter oder
Pachter von Geschaftsraum eine anderweitige Unterbringung an, soll die Ge-
meinde das Miet- oder Pachtverhéaltnis nur aufheben, wenn im Zeitpunkt der
Beendigung des Rechtsverhéltnisses anderer geeigneter Geschaftsraum zu
zumutbaren Bedingungen zur Verfligung steht.

(3) Wird die Erwerbsgrundlage eines Mieters oder Pachters von Geschafts-
raum im formlich festgelegten Sanierungsgebiet oder in einem stadtebauli-
chen Entwicklungsbereich infolge der Durchfihrung stadtebaulicher Sanie-
rungsmafnahmen oder stadtebaulicher Entwicklungsmaflinahmen wesentlich
beeintrachtigt und ist ihm deshalb die Fortsetzung des Miet- oder Pachtver-
haltnisses nicht mehr zuzumuten, kann die Gemeinde auf Antrag des Mieters
oder Pachters das Rechtsverhdltnis mit einer Frist von mindestens sechs Mo-
naten aufheben.
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§ 183 (Aufhebung von Miet- oder Pachtverhaltnissen tber unbebaute
Grundstiicke)

(1) Ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplans fir ein unbebautes
Grundstiick eine andere Nutzung vorgesehen und ist die alsbaldige Anderung
der Nutzung beabsichtigt, kann die Gemeinde auf Antrag des Eigentimers
Miet- oder Pachtverhéaltnisse aufheben, die sich auf das Grundstlick beziehen
und der neuen Nutzung entgegenstehen.

(2) Auf die Aufhebung ist § 182 Abs. 1 entsprechend anzuwenden.

§ 184 (Aufhebung anderer Vertragsverhéaltnisse)

Die 88 182 und 183 sind entsprechend auf andere schuldrechtliche Vertrags-
verhéltnisse anzuwenden, die zum Gebrauch oder zur Nutzung eines Grund-
stlicks, Gebéaudes oder Gebéaudeteils oder einer sonstigen baulichen Anlage
berechtigen.

§ 185 (Entschadigung bei Aufhebung von Miet- oder Pachtverhéltnissen)

(1) Ist ein Rechtsverhaltnis auf Grund des § 182, des § 183 oder des § 184
aufgehoben worden, ist den Betroffenen insoweit eine angemessene Ent-
schadigung in Geld zu leisten, als ihnen durch die vorzeitige Beendigung des
Rechtsverhaltnisses Vermogensnachteile entstehen. Die Vorschriften des
Zweiten Abschnitts des Fiinften Teils des Ersten Kapitels sind entsprechend
anzuwenden.

(2) Zur Entschadigung ist die Gemeinde verpflichtet. Kommt eine Einigung
Uiber die Entschadigung nicht zu Stande, entscheidet die héhere Verwaltungs-
behorde.

(3) Wird ein Pachtvertrag Gber kleingartnerisch genutztes Land nach § 182, §
183 oder § 184 aufgehoben, ist die Gemeinde aul3er zur Entschadigung nach
Absatz 1 auch zur Bereitstellung oder Beschaffung von Ersatzland verpflichtet.
Bei der Entschadigung in Geld ist die Bereitstellung oder Beschaffung des Er-
satzlands angemessen zu berticksichtigen. Die h6here Verwaltungsbehorde
kann die Gemeinde von der Verpflichtung zur Bereitstellung oder Beschaffung
von Ersatzland befreien, wenn die Gemeinde nachweist, dass sie zur Erfll-
lung aul3er Stande ist.

8 186 (Verlangerung von Miet- oder Pachtverhéltnissen). Die Gemeinde
kann auf Antrag des Mieters oder Pachters ein Miet- oder Pachtverhaltnis -
ber Wohn- oder Geschéftsraum im férmlich festgelegten Sanierungsgebiet, im
stadtebaulichen Entwicklungsbereich oder im Hinblick auf MaRBhahmen nach
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den 88 176 bis 179 verlangern, so weit dies zur Verwirklichung des Sozial-
plans erforderlich ist.

Neunter Teil
Stadtebauliche MalBnahmen im Zusammenhang mit MaRnahmen
zur Verbesserung der Agrarstruktur

§ 187 (Abstimmung von MaRnahmen; Bauleitplanung und MaRnahmen
zur Verbesserung der Agrarstruktur)

(1) Bei der Vorbereitung und Durchfihrung stadtebaulicher MaRnahmen sind
Malnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur, insbesondere auch die Er-
gebnisse der Vorplanung nach 8 1 Abs. 2 des Gesetzes uber die Gemein-
schaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Kiistenschutzes", zu
berlicksichtigen. Ist zu erwarten, dass MalRnahmen zur Verbesserung der Ag-
rarstruktur zu Auswirkungen auf die bauliche Entwicklung des Gemeindege-
biets fuhren, hat die Gemeinde dariiber zu befinden, ob Bauleitplane aufzu-
stellen sind und ob sonstige stadtebauliche Mafnahmen durchgefuhrt werden
sollen.

(2) Bei der Aufstellung von Bauleitplanen hat die obere Flurbereinigungsbe-
horde zu prufen, ob im Zusammenhang damit eine Flurbereinigung oder ande-
re MaRnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur einzuleiten sind.

(3) Die Gemeinde hat die Flurbereinigungsbehoérde und, sofern die Mal3nah-
men zur Verbesserung der Agrarstruktur von anderen Stellen durchgefiihrt
werden, diese bei den Vorarbeiten zur Aufstellung der Bauleitplane mdglichst
frlihzeitig zu beteiligen.

§ 188 (Bauleitplanung und Flurbereinigung)

(1) Ist eine Flurbereinigung auf Grund des Flurbereinigungsgesetzes in einer
Gemeinde nach Mitteilung der Flurbereinigungsbehérde beabsichtigt oder ist
sie bereits angeordnet, ist die Gemeinde verpflichtet, rechtzeitig Bauleitplane
aufzustellen, es sei denn, dass sich die Flurbereinigung auf die bauliche Ent-
wicklung des Gemeindegebiets voraussichtlich nicht auswirkt.

(2) Die Flurbereinigungsbehdrde und die Gemeinde sind verpflichtet, ihre das
Gemeindegebiet betreffenden Absichten mdglichst friihzeitig aufeinander ab-
zustimmen. Die Planungen sollen bis zum Abschluss der Flurbereinigung nur
geandert werden, wenn zwischen der Flurbereinigungsbehorde und der Ge-
meinde Ubereinstimmung besteht oder wenn zwingende Griinde die Ande-
rung erfordern.
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§ 189 (Ersatzlandbeschaffung)

(1) Wird bei einer stadtebaulichen MaRhahme ein land- oder forstwirtschaftli-
cher Betrieb ganz oder teilweise in Anspruch genommen, soll die Gemeinde
mit dem Eigentumer des Betriebs auch klaren, ob er einen anderen land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb oder land- oder forstwirtschaftliches Ersatzland
anstrebt. Handelt es sich bei dem in Anspruch genommenen Betrieb um eine
Siedlerstelle im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes, ist die zustandige Sied-
lungsbehoérde des Landes zu beteiligen.

(2) Die Gemeinde soll sich um die Beschaffung oder Bereitstellung geeigneten
Ersatzlands bemiihen und ihr gehdérende Grundstlicke als Ersatzland zur Ver-
figung stellen, so weit sie diese nicht fur die ihr obliegenden Aufgaben bendo-
tigt.

8 190 (Flurbereinigung aus Anlass einer stadtebaulichen MaRnahme)

(1) Werden fir stadtebauliche MalRnahmen land- oder forstwirtschaftliche
Grundstticke in Anspruch genommen, kann auf Antrag der Gemeinde mit Zu-
stimmung der héheren Verwaltungsbehdérde nach § 87 Abs. 1 des Flurbereini-
gungsgesetzes ein Flurbereinigungsverfahren eingeleitet werden, wenn der
den Betroffenen entstehende Landverlust auf einen grof3eren Kreis von Eigen-
timern verteilt oder Nachteile fur die allgemeine Landeskultur, die durch die
stadtebaulichen MalRnahmen entstehen, vermieden werden sollen. Das Flur-
bereinigungsverfahren kann bereits angeordnet werden, wenn ein Bebau-
ungsplan noch nicht rechtsverbindlich ist. In diesem Fall muss der Bebau-
ungsplan vor Bekanntgabe des Flurbereinigungsplans (8 59 Abs. 1 des Flur-
bereinigungsgesetzes) in Kraft getreten sein. Die Gemeinde ist Trager des
Unternehmens im Sinne des § 88 des Flurbereinigungsgesetzes.

(2) Die vorzeitige Ausfiihrung des Flurbereinigungsplans nach § 63 des Flur-
bereinigungsgesetzes kann bereits angeordnet werden, wenn der Flurbereini-
gungsplan bekannt gegeben ist.

(3) Die Zulassigkeit einer Enteignung nach den Vorschriften dieses Gesetz-
buchs bleibt auch nach Einleitung des Flurbereinigungsverfahrens unberihrt.

8 191 (Vorschriften Uber den Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichen
Grundsticken)

Im raumlichen Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder einer Sanie-
rungssatzung sind die Vorschriften Uber den Verkehr mit land- und forstwirt-
schaftlichen Grundstiicken nicht anzuwenden, es sei denn, dass es sich um
die VerauRerung der Wirtschaftsstelle eines land- oder forstwirtschaftlichen
Betriebs oder solcher Grundstiicke handelt, die im Bebauungsplan als Fla-
chen fur die Landwirtschaft oder als Wald ausgewiesen sind.

Baugesetzbuch (BauGB) Stand November 2006 « Besonderes Stadtebaurecht « Seite 47 /47

(Fir angemeldete User sind BauGB- Texte mit Kennzeichnung der BauGB- Anderungen sichtbar])



	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
	Allgemeine Vorschriften
	§ 136 (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen)
	§ 137 (Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen)
	§ 138 (Auskunftspflicht)
	§ 139 (Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger)

	Vorbereitung und Durchführung
	§ 140 (Vorbereitung)
	§ 141 (Vorbereitende Untersuchungen)
	§ 142 (Sanierungssatzung)
	§ 143 (Bekanntmachung der Sanierungssatzung, Sanierungsvermerk)
	§ 144 (Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge)
	§ 145 (Genehmigung)
	§ 146 (Durchführung)
	§ 147 (Ordnungsmaßnahmen)
	§ 148 (Baumaßnahmen)
	§ 149 (Kosten- und Finanzierungsübersicht)
	§ 150 (Ersatz für Änderungen von Einrichtungen, die der öffentlichen Versorgung dienen)
	§ 151 (Abgaben- und Auslagenbefreiung).
	§ 152 (Anwendungsbereich)
	§ 153 (Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Kaufpreise, Umlegung)
	§ 154 (Ausgleichsbetrag des Eigentümers)
	§ 155 (Anrechnung auf den Ausgleichsbetrag, Absehen)
	§ 156 (Überleitungsvorschriften zur förmlichen Festlegung)
	§ 156a (Kosten und Finanzierung der Sanierungsmaßnahme)

	Sanierungsträger und andere Beauftragte
	§ 158 (Voraussetzung für die Beauftragung als Sanierungsträger)
	§ 159 (Erfüllung der Aufgaben als Sanierungsträger)
	§ 160 (Treuhandvermögen)
	§ 161 (Sicherung des Treuhandvermögens)

	Abschluss der Sanierung
	§ 162 (Aufhebung der Sanierungssatzung)

	Städtebauförderung
	§ 164 a (Einsatz von Städtebauförderungsmitteln)
	§ 164b (Verwaltungsvereinbarung)
	§ 165 (Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen)
	§ 166 (Zuständigkeit und Aufgaben)
	§ 167 (Erfüllung von Aufgaben für die Gemeinde; Entwicklungsträger)
	§ 168 (Übernahmeverlangen)
	§ 169 (Besondere Vorschriften für den städtebaulichen Entwicklungsbe-reich)
	§ 170 (Sonderregelung für Anpassungsgebiete)
	§ 171 (Kosten und Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme)

	Stadtumbau
	§ 171a (Stadtumbau)
	§ 171b (Stadtumbaugebiet, städtebauliches Entwicklungskonzept)
	§ 171c (Stadtumbauvertrag)

	Soziale Stadt
	§ 171d (Sicherung von Durchführungsmaßnahmen)
	§ 171e (Maßnahmen der Sozialen Stadt)

	Private Initiativen
	§ 171f (Private Initiativen zur Stadtentwicklung, Landesrecht)


	Erhaltungssatzung und städtebauliche Gebote
	Erhaltungssatzung
	§ 172 (Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart von Gebieten (Erhaltungssatzung)
	§ 173 (Genehmigung, Übernahmeanspruch)
	§ 174 (Ausnahmen)

	Städtebauliche Gebote
	§ 175 (Allgemeines)
	§ 176 (Baugebot)
	§ 177 (Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot)
	§ 178 (Pflanzgebot)
	§ 179 (Rückbau- und Entsiegelungsgebot)

	Sozialplan und Härteausgleich
	§ 180 (Sozialplan)
	§ 181 (Härteausgleich)

	Miet- und Pachtverhältnisse
	§ 182 (Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen)
	§ 183 (Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen über unbebaute Grundstücke)
	§ 184 (Aufhebung anderer Vertragsverhältnisse)
	§ 185 (Entschädigung bei Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen)
	§ 186 (Verlängerung von Miet- oder Pachtverhältnissen).

	Städtebauliche Maßnahmen imZusammenhang mit Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur
	§ 187 (Abstimmung von Maßnahmen; Bauleitplanung und Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur)
	§ 188 (Bauleitplanung und Flurbereinigung)
	§ 189 (Ersatzlandbeschaffung)
	§ 190 (Flurbereinigung aus Anlass einer städtebaulichen Maßnahme)
	§ 191 (Vorschriften über den Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken)



